
Erl. Bü 03/11/2021

Gegenfinanzierung: Mehrertrag OGS-Trägerschaft GS Gruiten





Erl. Bü 03/11/2021

Antrag WLH auf Streichung im WLKSTA 18.11.: 
3J, 13N => mehrheitlich abgelehnt









UMA 23.11.: einstimmig



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022 

Lfd. Nr.  33  

Antragsteller: 

Amt + Name 
Amt 32 Datum: 22.11.2021 

Produkt:  010200 

Sachkonto: 528120  

Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit / Werbemittel 

Jahr alt neu Differenz 

2022 10.000 3.000 - 7.000

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

2025 0 0 0 

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein. 

Gegenfinanzierung für V 29 – Schutzwesten 

Dezernatsleitung: Amtsleitung: 

______________________ ______________________ 

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.11.2021 zurück 

an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1:  in Änderungsliste.xlsx erfasst:

 in H+H eingeplant

PB 01 HFA, Rat 33

beides eingetragen: AE 06.12.2021



RATSFRAKTION HAAN 

Kaiserstr.13 

42781 Haan 

Tel.: 02129 4622 

Mail: spd-haan@t-online.de 

Internet: www.spd-haan.de 

Haan, 16.11.2021 

SPD RATSFRAKTION HAAN 

Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 

Tel.: 02129 4622 | spd-haan@t-online.de | www.spd-haan.de  

Vorsitzender: Bernd Stracke | Vertreter: Jens Niklaus 

Geschäftsführer: Walter Drennhaus | Pressesprecher: Martin Haesen 

Bernd Stracke Felix Blossey 
(Fraktionsvorsitzender) (Bildungspolitischer Sprecher)

SPD Ratsfraktion Haan | Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 

An die  

Bürgermeisterin der Stadt Haan 

Frau Dr. Bettina Warnecke  

Kaiserstraße 85  

42781 Haan  

Per E-Mail an rat@stadt-haan.de 

P 14PB 01
BSA, HFA, RAT
nachrichtlich: UMA

ANTRAG ZU DEN HAUSHALTSBERATUNGEN 2022 

„FAHRRADREPARATURSTATIONEN“ 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Haan beantragt für die kommenden Beratungen zum Haus-

halt 2022: 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, Fahrradreparaturstationen an den weiterführenden Schulen 

in Haan anzubringen. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel werden in den Haushaltsplan 

2022 eingestellt.   

Begründung: 

Die Förderung von Fahrradverkehr stellt einen wichtigen Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrate-

gie der Stadt Haan dar. Dazu gehört die Unterstützung bei Pannen etc. Da der Schülerverkehr 

einen großen Anteil an Radfahrenden besitzt, besteht insbesondere ein großer Bedarf an den 

Standorten der weiterführenden Schulen. Deshalb sollen Fahrradreparaturstationen ange-

schafft und an den weiterführenden Schulen angebracht werden. Diese Stationen sollen Abhilfe 

schaffen, wenn man einen Platten hat, der Sattel nicht festsitzt und weiteren Problemen rund 

ums Fahrrad. Beispiele für solche Fahrradreparaturstationen lassen sich unter Anderem auch im 

Kreis Mettmann - beispielsweise in Mettmann und Monheim – finden.  

Gem. Mail vom 22.11.2021: 20.000 € für Personal- und Sachkosten; Gegenfinanzierung 
durch Streichung von 20.000 € bei 130110.528190 (vorgesehen für Flächenherrichtung zus. 
Streuobstwiese + Kauf von Bäumen für Privatgärten aufgrund Nachhaltigkeitsstrategie)



Sehr geehrter Herr Stracke,

Ihr Antrag zu den Haushaltsplanberatungen 2022 zu "Fahrradreparaturstationen" vom 16.11.2021 hat die 

Kämmerei heute erreicht.

Aus dem Beschlussvorschlag und der Begründung ergeben sich keine Ansätze für Personal- und 

Sachkosten, die hierzu in den Haushalt eingestellt werden sollen und auch der Vorschlag 

zur Gegenfinanzierung fehlt.

Wenn Sie uns diese Zahlen bis zum 30.11.2021 nennen, können wir den Antrag vollständig in der TO im 

BSA am 01.12.2021 berücksichtigen.

Vielen Dank + Grüße,

Anja Esser

Anja Esser

Gartenstadt Haan - Die Bürgermeisterin 

Kämmerei / Finanzmanagement, Steuern

Abteilungsleiterin

Kaiserstraße 85

42781 Haan

Tel.: 02129/911-212

anja.esser@stadt-haan.de

www.haan.de

>>> Doris Abel 22.11.2021 10:49 >>>

>>> Buergermeisterin 19.11.2021 09:25 >>>

Und wer repariert? 

>>> "SPD-Fraktion Haan" <SPD-Fraktion-Haan@t-online.de> 18.11.2021 20:40 >>>

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dr. Warnecke,

zu den Haushaltsplanberatungen 2022 übersende ich Ihnen einen Antrag der SPD-Fraktion zur 

Behandlung im BSA.

Mit freundlichem Gruß

Page 1 of 2

23.11.2021file:///C:/Users/aesser/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/619B88BDDomain1Postoff1...

PB 01     BSA, HFA, Rat     Rückfrage zu P14
     nachrichtlich: UMA



Bernd Stracke

(Fraktionsvorsitzender)

Virenfrei. www.avast.com

Page 2 of 2

23.11.2021file:///C:/Users/aesser/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/619B88BDDomain1Postoff1...



Von: <felix-blossey@web.de>

An: <Anja.Esser@stadt-haan.de>

Datum: 22.11.2021 20:15

Betreff: SPD-Antrag Fahrradreparaturstationen

Sehr geehrte Frau Esser,

für den SPD-Antrag zu "Fahrradreparaturstationen" im kommenden BSA möchte ich einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung machen.

Im Haushaltsplan 2022 sind im Produkt 130110 Öffentliches Grün, Waldflächen in Punkt 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20 T€ für den "Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an interessierte Bürger zur Begrünung in Privatgärten" eingestellt.

Diese Aufwendungen sind im Haushalt zu streichen und für die Finanzierung der Personal- und Sachkosten des SPD-Antrages zu
"Fahrradreparaturstationen" einzustellen.

Besten Dank und viele Grüße

Felix Blossey
(Stv. SPD-Fraktion)

PB 01      BSA, HFA, Rat     Antwort SPD zu P 14
      nachrichtlich: UMA



RATSFRAKTION HAAN 

Kaiserstr.13 

42781 Haan 

Tel.: 02129 4622 

Mail: spd-haan@t-online.de 

Internet: www.spd-haan.de 

Haan, 22.11.2021 

SPD RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 
Tel.: 02129 4622 | spd-haan@t-online.de | www.spd-haan.de  
Vorsitzender: Bernd Stracke | Vertreter: Jens Niklaus 

Geschäftsführer: Walter Drennhaus | Pressesprecher: Martin Haesen 

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022:  

DIGITALER, INTERAKTIVER HAUSHALTSPLAN 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

die SPD-Fraktion stellt zum Haushalt 2022 folgenden Antrag: 

Beschlussvorschlag: „Die Verwaltung entwickelt den interaktiven Haushaltsplan dahingehend 

weiter, so dass interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie den Ratsfraktionen eine 

weitergehende Haushaltsanalyse möglich wird. Dies schließt die Aufnahme von Erläuterungen 

zu Entwicklungen an entsprechender Position sowie die Aufnahme des Stellenplans und 

Vergleiche mit anderen Kommunen von ähnlicher Struktur ein. In den Fachausschuss wird ein 

Vertreter der Axians IKVS GmbH eingeladen, die weiteren Möglichkeiten der Software 

vorzustellen. Zudem sollen die Haushaltsdaten der Öffentlichkeit als Open Data zur Verfügung 

gestellt werden. Zur Umsetzung werden 10.000€ in den Haushalt 2022 eingestellt.“ 

Begründung: Das Angebot eines interaktiven Haushaltsplanes ist sehr zu begrüßen und bietet 

das Potenzial für eine größere Transparenz sowie eine effizientere Steuerung. Allerdings 

werden bei den Haushaltsplanberatungen weiterhin in großem Maße der Haushaltsplan im 

pdf-Format bzw. die gedruckte Ausgabe zu Rate gezogen, insbesondere, da dieser die 

entsprechenden Erläuterungen der Verwaltung enthält. Zudem bietet ein digitaler, interaktiver 

Haushaltsplan weitere Analysemöglichkeiten. Aus diesem Grunde soll der löbliche erste 

Ansatz eines interaktiven Haushaltsplanes weiterentwickelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Niklaus 
(stv. Fraktionsvorsitzender) 

SPD Ratsfraktion Haan | Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 

An die  

Bürgermeisterin der Stadt Haan 

Frau Dr. Bettina Warnecke  

Kaiserstraße 85  

42781 Haan  

Per E-Mail an rat@stadt-haan.de 

PB 01     DOPA, HFA, Rat       P 16

Anmerkung der Kämmerei:
Hier reichen 10.000 € alleine für die Software nicht aus, sondern 
sind auch personelle Ressourcen bereit zu stellen. Die 
Kommunikation, Abstimmung, Kontrolle und Generierung von Daten 
bedarf einer fachlichen umfangreichen Begleitung.

A. Esser, 23.11.2021



An die Bürgermeisterin 
der Stadt Haan  
Dr. Bettina Warnecke 
Herrn Jörg Dürr 
Vorsitzender des SPUBA 

Rathaus 
42781 Haan   

Haan, den 13.11.2021 

Haushaltsplanberatungen 2022 

Antrag zur Sitzung des SPUBA am 30.11.2021 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Dürr, 

die CDU-Fraktion stellt zu den Haushaltsplanberatungen 2022 folgenden Antrag: 

Beschlussvorschlag:  

Graffiti-Strategie:  

1. Für städtische Gebäude, bei denen es häufig zu Verschmutzungen durch Graffiti
kommt, schließt die Verwaltung Verträge zur kurzfristigen Entfernung mit entsprechen-
den Fachfirmen ab.

2. Falls möglich, werden geeignete Gebäude mit einer Graffiti-Schutzfarbe gestrichen.
3. An neuralgischen Punkten prüft die Verwaltung das Aufstellen von Alternativflächen,

welche dann zur Besprühung mit Graffiti freigegebenen werden.

Begründung: 

An verschiedenen, meist abgelegenen, städtischen Gebäuden kommt es immer häufiger 
zu starken Verunreinigungen mit Graffiti. Die Flüchtlingsunterkunft am Neandertalweg war 
hierbei häufiger in der Diskussion. Als CDU-Fraktion sind wir der Überzeugung, dass man 
diese Problem nur dadurch lösen kann, das Graffiti zeitnah und konsequent zu entfernen. 
Ein effektiver Weg sind hierbei Rahmenverträge, die eine kurzfristige Entfernung gewähr-
leisten. Gleichzeitig sollte die Stadt dafür sorgen, dass durch den Einsatz von Graffiti-
Schutzfarbe, beispielsweise am Neandertalweg, die Bausubstanz geschützt werden soll. 
Ein weiterer Baustein sollte das Aufstellen von Graffiti Wänden an problematischen Plät-
zen sein, um so ein alternatives Angebot zu machen.  

PB 01 SPUBA, HFA, Rat P 17

10.000 € ohne Gegenfinanzierung

Antwort Amt 65:
Hallo Frau Esser, bislang wurden solche Themen 
immer aus den laufenden Haushaltsansätzen 
bestritten, da "Unvorhersehbar" / "nicht planbar". 
Gelder sind also mit eingeplant.
Mit freundlichen Grüßen, 
Rainer Schmitz

30.11. SPUBA: Antrag zurückgezogen, nachdem Amt 65, dass 
keine zus. Haushaltsmittel erforderlich sind und kurzfristigere 
Abruffristen für die Beseitigung des Graffitis vereinbart werden.





RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr.13 
42781 Haan 

Tel.: 02129 4622 
Mail: spd-haan@t-online.de 
Internet: www.spd-haan.de 

Haan, 18.11.2021 

SPD RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 
Tel.: 02129 4622 | spd-haan@t-online.de | www.spd-haan.de  
Vorsitzender: Bernd Stracke | Vertreter: Jens Niklaus 
Geschäftsführer: Walter Drennhaus | Pressesprecher: Martin Haesen 

ANTRAG ZU DEN HAUSHALTSBERATUNGEN 2022 „ERNEUERUNG VON 
FAHRRADSTELLPLÄTZEN“ 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Haan beantragt für die kommenden Beratungen im UMA zum 
Haushalt 2022: 

Beschlussvorschlag: 

Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Sportplatz Hochdahlerstraße und Einrichtung von 
Fahrradstellplätzen am Sportplatz Gruiten. Am Sportplatz Hochdahlerstraße werden die bestehenden 
Fahrradabstellanlagen durch moderne (z.B. Anlehnbügel) und überdachte Fahrradabstellplätze erneuert. 
Die bestehenden alten „Felgenkiller“ werden entfernt. Am Sportplatz Gruiten werden moderne und 
überdachte Fahrradstellplätze eingerichtet. Zudem werden nach Möglichkeit auch Ladestationen für E-
Bikes installiert. Beide Fahrradabstellplätze werden durch Poller oder ähnliches so abgesichert, dass die 
Fahrradstellplätze nicht durch Autos zugeparkt werden können. Die erforderlichen Haushaltsmittel 
werden in den Haushalt eingestellt. 

Begründung: 

Fahrradfahren ist unbestritten eine der umweltfreundlichsten Mobilitätsformen. Experten schätzen, dass 
sich in Ballungsgebieten bis zu 30 Prozent der Pkw-Fahrten auf den Radverkehr verlagern ließen.1 
(Quelle: Umweltbundesamt, 03.03.2021, www.umweltbundesamt.de) Das Potenzial des Radfahrens zur 
Entlastung der Umwelt und der Stadtbewohner ist eine wichtige Aufgabe, die viele kleine und große 
Anstrengungen braucht. Um die Attraktivität des Fahrradfahrens zu steigern, sind nicht nur gut 
ausgebaute und sichere Radwege ein Faktor. Genauso wichtig ist, dass Fahrräder bequem, 
diebstahlsicher und wettergeschützt abgestellt und angeschlossen werden können. An den beiden 
Sportplätzen werden pro Woche mehrere hundert Kinder und Jugendliche trainiert. Hinzu kommen das 
pädagogische und nichtpädagogische Personal sowie Besucher:innen, die diese Orte ansteuern. Die 
Modernisierung der Fahrradabstellanlagen stellt einen wichtigen Schritt zur Förderung nachhaltiger 
Mobilität dar und verschafft den Fahrradfahrer:innen ähnlichen Komfort, wie wir ihn für die Autofahrer 
bieten, denen recht selbstverständlich große Parkareale zur Verfügung gestellt werden. Aus den 
Gründen braucht man auch am Sportplatz Hochdahlerstr. mehr Fahrradabstellplätze, wo insbesondere 
im Sommer die bestehenden Kapazitäten ausgereizt sind. Schaut man sich die bestehenden 
„Felgenkiller“ an, dann animieren die nicht jede:n das Fahrrad dort abzustellen. Ein weiterer Punkt, der 
dann noch beachtet werden sollte, ist die Tatsache, dass sich des Öfteren Autos auf die 
Fahrradabstellplätze stellen und somit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit 
nehmen die Räder sicher abzustellen. 

1 https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#vorteile-
des-fahrradfahrens 

SPD Ratsfraktion Haan | Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 

An die  
Bürgermeisterin der Stadt Haan  
Frau Dr. Bettina Warnecke  
Kaiserstraße 85  
42781 Haan  
Per E-Mail an rat@stadt-haan.de 

PB 01      HFA, Rat      P 19



 

SPD RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 
Tel.: 02129 4622 | spd-haan@t-online.de | www.spd-haan.de  
Vorsitzender: Bernd Stracke | Vertreter: Jens Niklaus 
Geschäftsführer: Walter Drennhaus | Pressesprecher: Martin Haesen 
 

 

 

Gravierender stellt sich sogar die Lage für Radfahrende in Gruiten dar, wo bisher keine 
Fahrradabstellplätze vorgehalten werden. Stattdessen werden die Räder an dem Zaun, der den 
Sportplatz umschließt, abgeschlossen.  

 

        
Bernd Stracke     Martin Haesen  
(Fraktionsvorsitzender)     (Stadtverordneter) 



Erl. Bü 03/11/2021

FOA 16.11.: einstimmig beschlossen



UMA 23.11.: einstimmig

Gegenfinanzierung: Gebührenmehrertrag 
Rettungsdienst V 35



UMA 23.11.: einstimmig

Gegenfinanzierung: Gebührenmehrertrag Rettungsdienst V 35



UMA 23.11.: einstimmig

Gegenfinanzierung: Gebührenmehrertrag Rettungsdienst V 35



UMA 23.11.: einstimmig

Gegenfinanzierung: Gebührenmehrertrag Rettungsdienst V 35



beides erl. AE 02.12.2021

Gegenfinanzierung: Gebührenmehrertrag Rettungsdienst V 35



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022 

Lfd. Nr.  (wird von 20-1 vergeben) 

Antragsteller: 

Amt + Name 
32.2 Datum: 30.11.2021 

Produkt:  020110 

Sachkonto: 528110  

Bezeichnung: sonstiges Ver- und Gebrauchsmaterial 

Jahr alt neu Differenz 

2022 6.000 13.300 7.300 

2023 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/- 

2024 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/- 

2025 Ansatz alt Ansatz neu Differenz +/- 

Begründung: Beschaffung von bis zu 12 Stück Schutzwesten für im Außendiensteinsatz besonders

gefährdete Mitarbeitende 

Einsparung 7.000 € bei Neujahrsempfang (wie besprochen) und 300 € bei sonst. Dienstleitungen (020110.529190)  

Dezernatsleitung: Amtsleitung: 

gez. Skroblies 

______________________ ______________________ 

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.11.2021 zurück 

an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1:  in Änderungsliste.xlsx erfasst:

 in H+H eingeplant

PB 02 HFA, Rat 29

beides erl. AE 02.12.2021

Gegenfinanzierung durch Einsparungen:
7.000 € Neujahrsempfang          010200.528120
   300 € sonst. Dienstleistungen 020110.529190



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022 

Lfd. Nr.  34  

Antragsteller: 

Amt + Name 
Amt 32 Datum: 22.11.2021 

Produkt:  020110 

Sachkonto: 529190  

Bezeichnung: sonst. Dienstleistungen Dritter 

Jahr alt neu Differenz 

2022 71.000 70.700 - 300

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

2025 0 0 0 

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein. 

Gegenfinanzierung für V 29 – Schutzwesten 

Dezernatsleitung: Amtsleitung: 

______________________ ______________________ 

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.11.2021 zurück 

an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1:  in Änderungsliste.xlsx erfasst:

 in H+H eingeplant

PB 02 HFA, Rat 34

beides eingetragen: AE 06.12.2021



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022 

Lfd. Nr.  35  

Antragsteller: 

Amt + Name 
Amt 32 Datum: 22.11.2021 

Produkt:  020420 

Sachkonto: 432130  

Bezeichnung: Gebühr für öfftl. Dienstleistung 

Jahr alt neu Differenz 

2022 2.100.000 2.300.000 200.000 

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

2025 0 0 0 

Begründung: Gegenfinanzierung für V 02 Aufwandsentschädigung Schiedsleute und 20 

bis 24 und V 28 – Bürgerentscheid 

Dezernatsleitung: Amtsleitung: 

______________________ ______________________ 

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.11.2021 zurück 

an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1:  in Änderungsliste.xlsx erfasst:

 in H+H eingeplant

PB 02 HFA, Rat       35

beides eingetragen: AE 06.12.2021



@ cDuffinax,oru

CD{., Rat§fraktion F{aa* i BahnlIo{ftr,4l I 42781 fiaan

An die Bürgermeisterin

der Stadt Haan

Dr. Bettina lAhrnecke

Henn Tobias Kaimer
Vorsitzender des FOA

Rathaus

42781 Haan

CDU Ratsfraktion Haan

Bahnhofstr.43

4278lHaan

Vorsitzender: Jens Lemke

Geschäftsfr hren Vincent Endereß

TelA2L29 53232

MaiL fraktion@cdu-haan-de

I ntemet www-cdu-haan-de

Konto: DE53 3(X)4 üX)O 0690 9261 0O

Haan, den 15.11 .2021

Hausha ltsplanberatu ngen 2422

Antrag zur Sitzung des FOA am 16.11-2021

Sehr geehrte Frau Bürgermeisteran,

sehr geehrter Hen Kaimer,

die CDU-Fraktion stellt zu den Haushaltsplanberatungen 2022 folgenden Anderungsan-
trag:

Beschlussvorschlag:

Anstatt der Anschaffung eines LF20 Fahrzeugs wird ein LFZO Kats (Katastrophenschutz)

Fahrzeug beschafr.

Begründung:

Bei dem beantragten Fahzeug handelt es sich um ein Löschfahrzeug, welches neben
dem Löscheinsa2 auch für weitere EinsaEgebiete geeignet ist. Gleichzeitig ist es geeig-
net, bei Katastrophenwetterlagen besser ausgestattet zu sein. Das Fahrzeug ist beladen
mit Pumpen und Schmuhvasserpumpen für Starkregenereignisse sowie zwei Kettensä-
gen zur schnellen Hilfe bei Stürmen.

Der große Vorteil lQlt in der lntegrböarkeit, sodass kein zusftliches Fahrzeug beschafr
werden muss-

Finanzielle Kompensation :

Falls zusätzliche Mittel benötigt werden, sind diese investiv aufzunehmen

gez-

Jens Lemke

F raktionsvorsitzender

PB 02 FOA, HFA, Rat P 03

FOA 16.11.: Antrag wurde zurückgezogen



Erl. Bü 26/10/2021

Erl. Bü 03/11/2021



Erl. Bü 26/10/2021

Erl. Bü 03/11/2021





Erl. Bü 03/11/2021



PB 03
UMA, HFA, Rat
nachrichtlich: BSA

18

UMA 23.11.: einstimmig



PB 03 UMA, HFA,Rat 19
nachrichtlich: BSA

UMA 23.11.: einstimmig

Gegenfinanzierung durch V 18 100% Förderung



PB 03 BSA, HFA, Rat 26

26

Gegenfinanzierung des coronabedingten Mehraufwands 
i.H.v. 34.946 € erfolgt über Erhöhung des außerordentlichen 
Ertrags.

erl. AE 26.11.2021

erl. AE 26.11.2021



PB 03 BSA, HFA, Rat 27

Gegenfinanzierung dieses coronabedingten Mehraufwands 
i.H.v. 34.946 € erfolgt über Erhöhung des außerordentlichen
Ertrags.

erl. AE 26.11.2021

erl. AE 26.11.2021

27



RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr.13 
42781 Haan 

Tel.: 02129 4622 
Mail: spd-haan@t-online.de 
Internet: www.spd-haan.de 

Haan, 15.11.2021 

SPD RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 
Tel.: 02129 4622 | spd-haan@t-online.de | www.spd-haan.de  
Vorsitzender: Bernd Stracke | Vertreter: Jens Niklaus 
Geschäftsführer: Walter Drennhaus | Pressesprecher: Martin Haesen 

ANTRAG ZU DEN HAUSHALTSBERATUNGEN 2022 
„ANTI-MOBBING BUDGET“ 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Haan beantragt für die kommenden Beratungen zum Haushalt 2022 
im JHA: 

Die Verwaltung wird beauftragt ein Budget von 10 000€ zur Prävention von Mobbing in den Haushalt 
einzustellen. Ziel ist es Kinder und Jugendliche an Haaner Schulen zu schützen. Hierbei sollen 
verschiedenste Akteure, das Jugendparlament, das Kinderparlament, die freien Träger der Jugendhilfe, die 
Schulsozialarbeiter:innen und vorhandene Strukturen in den Schulen, wie Streitschlichter:innen mit 
einbezogen werden. Die Summe soll für Fortbildungen und Schulungen in den Haushalt eingestellt werden, 
die für Maßnahmen gegen Mobbing eingesetzt werden dürfen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf 
das Cybermobbing zu richten und auch diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Zukünftig wäre auch ein 
Anti-Mobbing Konzept denkbar. 

Begründung: 
Mobbing ist kein neues Problem und leider auch in Haan Alltag. Dabei sind die Betroffenen häufig über 
einen längeren Zeitraum psychischen Belastungen ausgesetzt. So findet Mobbing häufig im Verborgenen 
statt, weshalb es umso wichtiger ist, dass in den Schulen präventiv agiert. Bereits im Jahr 2019 hat das 
Haaner Jugendparlament eine Umfrage zum Thema Mobbing durchgeführt. Die Ergebnisse haben gezeigt, 
dass uns die Thematik weiter beschäftigen sollte und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden 
müssen. Schließlich sollten jeder Schüler und jede Schülerin in Haan glücklich sein. Ein weiteres Problem, 
das nicht außer dem Blick geraten darf, ist das Cyber-Mobbing. Das stellt durch die Zunahme der Sozialen 
Medien ein zusätzliches Problem dar. Dem muss mit passenden und zeitgemäßen Konzepten entgegnet 
werden. Denkbar ist es hierbei die Medienkompetenz in den Blick zu nehmen und zu fördern. 

Bernd Stracke Martin Haesen 
(Fraktionsvorsitzender) (Stadtverordneter) 

SPD Ratsfraktion Haan | Kaiserstr. 13 | 
42781 Haan 

An die  
Bürgermeisterin der Stadt Haan  
Frau Dr. Bettina Warnecke  
Kaiserstraße 85  
42781 Haan  
Per E-Mail an rat@stadt-haan.de 
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An die Bürgermeisterin der Stadt Haan   
Dr. Bettina Warnecke   
und an die Vorsitzende des Ausschusses für 
Bildung und Sport 
Annegret Wahlers 

per E-Mail 

Jugendparlament der Stadt Haan 
jugendparlament@stadt-haan.de 
www.haan.de/Jugendparlament 

Koordinator Daniel Oelbracht 

Haan, 1. Oktober 2021 

Antrag zur nächsten Sitzung des BSA am 1. Dezember 2021

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport beantragt das Jugendparlament der Stadt 
Haan die Aufnahme des Tagesordnungspunkts: 

„Trinkflaschen für Schülerinnen und Schüler“ 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, 1000 hochwertige, robuste, leichte und umweltfreundliche
Trinkflaschen – wie zum Beispiel das 650-Milliliter-Modell „uberBottle“ des Herstellers
720°Dgree – zu Beginn der Sommerferien 2022 anzuschaffen. Diese Flaschen sollen zu Beginn
des Schuljahres 2022/23 nach einer Bedarfsabfrage durch die Schulen, beispielsweise durch die
Klassenlehrer, an die interessierten Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen verteilt
werden.

Mögliche Restbestände sollen proportional zu den Schülerzahlen auf die Schulen aufgeteilt
werden, sodass diese die Restbestände im Laufe des Schuljahres etwa durch das Schulbüro oder
die Schülervertretung ausgeben können.

Die Flaschen sollen durch einen Eigenanteil von fünf Euro teilfinanziert werden. Bei Bedarf soll
eine Übernahme des Eigenanteils ermöglicht werden. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den
Fördervereinen der städtischen Schulen über eine finanzielle Beteiligung der Vereine zu beraten.
Die weiteren erforderlichen Finanzmittel sollen in den Haushaltsplan 2022 eingeplant werden.

2. Dem Ausschuss für Bildung und Sport ist über den Erfolg des Projektes Bericht zu erstatten,
woraufhin dieser über eine Wiederholung des Projektes beraten soll.
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Berechnung der Verwaltung:
Preis pro Flasche ca. 15 €, bei 5 € Eigenanteil belaufen 
sich die Kosten auf 10.000  beim Kauf von 1.000 
Flaschen.



 

 

Begründung: 

Schulen haben einen Bildungsauftrag, der auch bis ins praktische Leben reicht. In diesem Sinne sollen 
Schulen ihren Schülerinnen und Schülern eine möglichst nachhaltige Lebensweise nahelegen und 
vorleben. Die tagtägliche Verwendung von PET-Flaschen und ähnlichen Einwegbehältnissen, die stark 
umweltbelastend und oft gesundheitsschädigend sind, für unter anderem ungesunde Getränke, gehört 
nicht zu einer nachhaltigen Lebensweise. Stattdessen wiederverwendbare Trinkflaschen mit 
Leitungswasser, das im Haaner Stadtgebiet eine besonders hohee Qualität hat, zu nutzen, bringt Vorteile 
für die Umwelt, die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, ist finanziell entlastend und somit 
insgesamt nachhaltig. 
 
Durch das beantragte Angebot würden bei Schülerinnen und Schülern Anreize geschaffen, ihre 
Lebensweise nachhaltiger zu gestalten. Dass dies funktioniert, zeigen die Erfahrungen der 
Nachhaltigkeits-AG am städtischen Gymnasium Haan: Die erste Bestellung von etwa 500 Flaschen 
wurde ohne Probleme zu Konditionen, wie oben vorgeschlagen, binnen weniger Wochen verkauft. Eine 
Nachbestellung von weiteren 500 Flaschen wurde ebenfalls getätigt, von denen Restbestände über das 
Jahr hinweg weiterhin gekauft werden konnten. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler und der 
Lehrkräfte nutzt die Flaschen, so wie die schulischen Wasserspender, seitdem täglich. Ein positiver 
pädagogischer Effekt ist deutlich zu erkennen. 
 
Die geplante Installation von Wasserspendern an allen städtischen Schulen würde hier offensichtliche 
Synergieeffekte erzeugen. Deswegen ist es sinnvoll, die Bestellung und Ausgabe der Flaschen zeitlich so 
zu legen, wie oben vorgeschlagen. 
 
Die Teilfinanzierung soll eine Wertschätzung der Flasche und somit einen vernünftigen Umgang 
nahelegen. Außerdem soll so vermieden werden, dass Schülerinnen und Schüler ohne Bedarf unnötig 
zusätzliche Flaschen bestellen.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Projekt einen ökologischen, pädagogischen und sozialen 
Mehrwert an Haaner Schulen schafft und sich somit gut in die Nachhaltigkeitsstrategie einfügt. 
 
 
 

Dominik Budych  
- Vorsitzender des Jugendparlamentes der Stadt Haan - 

Matthias Piegeler 
-Mitglied des Jugendparlamentes der Stadt Haan - 

 
 

 



An die 
Bürgermeisterin der Stadt Haan 
Frau Dr. Bettina Warnecke 
Rathaus 

42781 Haan 

Haan, 25.11.2021 

Durchführung eines Stadtfestes in Haan 

Antrag für die Sitzung des HFA am 07.12.2021 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

die CDU-Fraktion stellt zu den Haushaltsplanberatungen 2022 folgenden Antrag: 

Beschlussvorschlag: 

Wenn es die Pandemie zulässt und Bürgerinnen und Bürger sich wieder uneingeschränkt 
in der Öffentlichkeit bewegen können, soll 2022 – möglichst im Sommer - ein Stadtfest in 
der Art eines White Dinner mit einer oder mehreren langen Tafeln am Neuen Markt statt-
finden. Geprüft werden sollte die Frage, ob damit ein verkaufsoffener Sonntag einherge-
hen könnte. 

Begründung: 

Nachdem das öffentliche Leben seit über 20 Monaten mehr oder weniger durch die Coro-
nakrise lahmgelegt wurde und Menschen, Vereine und Wirtschaft in unserer Stadt sehr 
gelitten haben, soll dieses Fest ein Signal der Hoffnung und Zuversicht senden. Wir ver-
sprechen uns dadurch eine Stärkung der Innenstadt und des Wir-Gefühls unserer Bevöl-
kerung. 
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Seite 2

Finanzierung 

Über die im Haushalt unter Produkt 040400 veranschlagten Mittel hinaus, bitten wir 10.000 
Euro für die musikalische Unterhaltung zu veranschlagen. Firmen sollten um Spenden ge-
beten werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                                                         
         gez.     
Rainer Wetterau       Tobias Kaimer 

1. stellv. Fraktionsvorsitzender     stellv. Fraktionsvorsitzender 



Haan, 30.11.2021 

Stellungnahme 

Zum Antrag „Durchführung eines Stadtfestes in Haan“ 

Antrag der CDU-Fraktion für die Sitzung des HFA am 07.12.2021 

Die Öffentlichkeitsarbeit und die Kulturabteilung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus 

und Kultur wurden seitens des Finanzmanagements der Stadt Haan um eine Stellungnahme zum 

genannten Antrag gebeten.  

Sofern für die beantragten Mittel i.H.v. 10.000 Euro eine Gegenfinanzierung notwendig ist, bittet die 

Kultur, diese nicht aus dem Kulturetat zu entnehmen. Die Mittel des Kulturetats sind vollständig 

eingeplant für das Open Air Festival auf dem Karl-August-Jung-Platz sowie für das reguläre städtische 

Kulturprogramm (Kammerkonzerte, Theater, Kabarett, Jazz-Café, …).  

Aktuell befindet sich die Stelle der Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit der Stabsstelle Wirtschaft, 

Tourismus und Kultur in der Planung eines Stadtfestes zum 100.-jährigen Stadtjubiläum. Dieses sollte 

ursprünglich in Kooperation mit dem Pyramidenmarkt stattfinden, musste aber aufgrund der 

aktuellen Pandemie-Lage auf das Frühjahr 2022 verschoben werden. Das Veranstaltungskonzept mit 

einem Open-Air-Konzert am Samstag und einem Familientag am Sonntag wird beibehalten. Dazu soll 

es ein kulinarisches Angebot geben.  

Das von der CDU gewünschte „White-Dinner“ deckt sich mit dem für das Stadtjubiläum angedachten 

Konzept, einzelne Picknickinseln oder eine lange Tafel in der Innenstadt aufzubauen. Auch eine 
Kooperation mit „Haan à la carte“ sowie ein verkaufsoffener Sonntag werden gemeinsam mit dem 

Verein Wir für Haan e.V. besprochen. Die Gespräche zur Umsetzung der Veranstaltung im Frühjahr 

befinden sich noch am Anfang, die bisherige Planung entspricht aber bereits dem im Antrag 

gewünschten Konzept. Die Finanzierung des Stadtjubiläums erfolgt aus übertragenen Mitteln der 

Kultur aus Veranstaltungsabsagen sowie aus dem eigens für das Stadtjubiläum beschlossenen 

Budget. Zusätzliche Mittel müssen nicht eingestellt werden.  

Es sei darauf hingewiesen, dass für den geplanten Familien-Sonntag im Rahmen des Stadtjubiläums 

u.a. die Maus (WDR) angefragt ist. Eine Auflage ist die politische Neutralität der Veranstaltung, es

darf kein Hinweis auf politische Parteien erfolgen.

Für Rücksprachen stehen die Stellen der Kultur und der Öffentlichkeitsarbeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sonja Kunders und Diana Klöckers-Wolf 

Anlage zu P 22
Stellungnahme 
Stabsstelle WTK
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Anlage A (Antragsmuster zu 6.1) 

Absender Ort, Datum 

 
Bezirksregierung 
(Anschrift der Bewilligungsbehörde) 
 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
1
  

Maßnahme: 
 

Heimat-Preis 

 

1. Antragsteller: Gemeinde, Gemeindeverband 

Gemeinde, Gemeindeverband  

Anschrift:  

Auskunft erteilt: 
Mailadresse: 

 

Preisgeld(er) insgesamt  

Bankverbindung, IBAN  

2. Beschlussfassung des Rates oder des Kreistags zur Auslobung 

Beschlussdatum  

Fundstelle Amtsblatt als Link  

3. Auszahlung nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids 
Die Auszahlung erfolgt abweichend von Nummer 1.4 der Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden nach Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheids auf die angegebene Bankverbindung ohne gesonderten Mittelabruf.  
4. Erklärungen 

Die Gemeinde oder der Gemeindeverband erklärt, dass 
4.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des 

Zuwendungsbescheids nicht begonnen wird und 
4.2 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) vollständig und 

richtig sind. 
 

  

Ort und Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
 

                                            
1 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. 



Anlage B Zuwendungsbescheid / 

Muster Fördermittel Heimat-Preis 

 

 

 

An 

Gemeinde oder Gemeindeverband 

 

 

 

Förderung „Heimat-Preis“ im Haushaltsjahr 20__ 

Ihr Antrag vom __.__.20__ 

Anlagen: 1.  Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

Gemeinden (Anlage 1 zu Nummer 5.1 der Verwaltungsvorschriften für Zu-

wendungen an Gemeinden - ANBest-G) 

2. Vordruck Verwendungsnachweis 

 

I. 

1. Bewilligung 

Auf Ihren Antrag vom __.__.20__ bewillige ich Ihnen 

für die Zeit  

vom __.__.20___ bis 31. Dezember 20____ 

(Bewilligungszeitraum) 

 

eine Zuwendung in Höhe von 

 

__ 000 Euro  

(in Worten: ________tausend Euro). 

 

2. Beschreibung der geförderten Maßnahme 

 

Gefördert wird der Heimat-Preis gemäß Ihres Antrages vom __.__.20__ 

 

 

3. Finanzierungsart / -höhe 

 

Die Zuwendung wird in der Form der Festbetragsfinanzierung in Höhe von __ 000 Euro als 

Zuschuss gewährt. 

 

4. Bewilligungsrahmen 

 

Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrages ist wie folgt vorgesehen: 

Im Haushaltsjahr 20__: __ 000,00 Euro 

 

 

5. Auszahlung 

 

Abweichend von Nummer 1.4 der ANBest-G wird die Zuwendung automatisch nach Be-

standskraft dieses Bescheides ausgezahlt. Ein Antrag Ihrerseits ist nicht erforderlich. 

 



 

II. 

Nebenbestimmungen 

 

Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

Gemeinden (Anlage 1) sind Bestandteil dieses Bescheids. 

Hierzu wird folgendes bestimmt: 

 

1. Die Maßnahme ist vom __.__.20__ bis 31. Dezember 20__ durchzuführen (Durch-

führungszeitraum). 

2. Ergänzend gelten folgende Nebenbestimmungen: 

2.1. Der Verwendungsnachweis (Anlage 2) ist abweichend von Nummer 7.1 der Allge-

meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden 

bis zum 30. März des Folgejahres vorzulegen. 

2.2. Abweichend von Nummer 1.4 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-

gen zur Projektförderung an Gemeinden wird die Zuwendung automatisch nach Be-

standskraft dieses Bescheides ausgezahlt.  

 

III. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

[Es ist die jeweils gültige Rechtsbehelfsbelehrung einzufügen] 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

(Unterschrift) 



Anlage C Verwendungsnachweis 

 

  Ort, Datum: 

Zuwendungsempfänger 

Auskunft erteilt: ______ 

Telefon 

E-Mail 

 

 

Bezirksregierung 

(Anschrift der Bewilligungsbehörde) 

 

 

Verwendungsnachweis Förderung Heimat-Preis 

(Festbetragsfinanzierung) 

 

 

 

 

Durch Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung  

vom 

 

 

Aktenzeichen 

 

 

über (Betrag in Euro) 

 

 Euro 

ist die Förderung „Heimat-Preis“ bewilligt worden. 

 

 

I. Sachbericht 

 

 

Der Preis wurde ausgelobt mit 

Beschluss des Rates oder des 

Kreistages vom 

 

Die Preisträger wurden bestimmt 

durch…  

(kurze Beschreibung des Verfahrens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Zahlenmäßiger Nachweis 

 

Preisträger und Höhe der Preisgelder 

 Name, Organisation Preisgeld in Euro 

Preisträger A  

 

 

 

 

Ansprechperson für den Wettbewerb auf 

Landesebene: 

Name:  

Mailadresse: 

Telefon: 

 

 

Preisträger B  

 

 

Preisträger C   

 

 

 

Datum der Preisverleihung 

 

 

 

 

 

 

III. Bestätigungen 

Es wird bestätigt, dass 

 

- die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids 

beachtet wurden und 

-  die Preisverleihung den festgelegten Kriterien entsprochen hat. 

 

 

(Ort / Datum) 

 

 

(Rechtsverbindliche Unterschrift) 



PB 05 SIGA, HFA, Rat 25

25

Deckung aus: 
100400.528110 
100400.528150 

- 8.000 €
- 22.000 €

2021

SIGA 25.11.: einstimmig angenommen

und in H+H: AE 26.11.2021



PB 05 SIGA, HFA, Rat P 20

25.11. SIGA:  2J, 7N, 6E => abgelehnt





PB 05 SIGA, HFA, Rat P 21

SIGA 25.11.: 7J, 0N, 8E => angenommen





17.11. JHA: einstimmig



17.11. JHA: einstimmig



17.11. JHA: einstimmig



17.11. JHA: einstimmig
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in H+H und Änderungsliste erfasst, AE 06.12.2021



Haan, 19.10.2021 
AG 78 

An den Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden des 
Jugendhilfeausschusses der Stadt Haan 
Jochen Sack und Vincent Endereß 
per E-Mail 

Antrag 

Förderung von Bildungsangeboten der freien Träger im Rahmen der 
Bildungsgrundsätze des Landes NRW – Bereitstellung eines Budgets 

zur Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
17. November 2021

Sehr geehrter Herr Sack, 
sehr geehrter Herr Endereß, 

mit diesem Antrag beziehen wir uns auf den Beschluss zur Förderung der  
musikalisch-künstlerischen Bildungsangebote in Haaner KiTas.  

Anbei erhalten Sie einen Antrag zur Ausweitung der Bildungsangebote, der der 
Vielfalt der Bildungsangebote nach den Bildungsgrundsätzen des Landes NRW und 
der KiTa Landschaft in Haan gerecht wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hanno Krüger Jutta Mielke-Hatun 
Vorsitzender AG78 Stellv. Vorsitzende AG78 

PB 06 JHA, HFA, Rat P 04

17.11. JHA: einstimmig - keine finanz. Auswirkungen: Über das 
Schwimmlernprogramm für Grundschulen stehen 2021 ff. Mittel bei 
080200.529190 zur Verfügung, die über Öffnung des Ansatzes auch an Kitas 
gezahlt werden können, die entspr. Wassergewöhnungskurse anbieten; hier: 
Maria v. Frieden: 1.320 € in 2021



 
Antrag zur 
 
Förderung von  Bildungsangeboten der freien Träger im Rahmen der 
Bildungsgrundsätze des Landes NRW – Bereitstellung eines Budgets 
 
Das neue Kinderbildungsgesetz untersagt Zusatzbeiträge von Eltern für 
Bildungsangebote in den KiTas zu erheben. 
 
Um die bestehenden Angebote im Bereich der musikalischen Früherziehung in den 
Haaner KiTas weiterhin zu ermöglichen und zu finanzieren, ist Rat der Stadt Haan 
dem Beschluss des JHA vom 25.02.2021 gefolgt und hat ein Förderbudget von 
80.000,-- € für ausschließlich musikalisch-künstlerische Bildungsangebote in den 
Haaner KiTas beschlossen. Der Beschluss ist seinerzeit kritisch kommentiert worden, 
da er die mögliche Vielfalt von frühkindlichen zusätzlichen Bildungsangeboten durch 
weitere Angebote von Trägern in den KiTas ausschloss. 
 
Die Verwaltung hat nach dem Beschluss Förderrichtlinien zur Förderung der 
musikalisch-künstlerischen Bildungsangebote erarbeitet.  Zurzeit nimmt diese 
Förderung ausschließlich die städtische Musikschule in Anspruch und führt 
erfolgreich Angebote in bisher zehn KiTas und ab Frühjahr 2022 in weiteren fünf 
KiTas durch. 
 
Die AG78 möchte im Sinne des Gleichheitsprinzips, der Bildungsgrundsätze des 
Landes NRW und der Vielfalt der benannten 10 Bildungsbereiche diese Förderung 
ausweiten. Ziel ist es, bestehende qualitative Angebote der freien Träger und ggf. 
auch neue Angebote an der Förderung partizipieren zu lassen. 
 
Gerade die Vielfalt der Bildungsbereiche spielen eine wesentliche Rolle für  die  
bestmögliche  individuelle Entwicklung  des  Kindes  und  die  Entfaltung  seiner  
Kompetenzen  und  Potenziale. 
 
Über eine Ausweitung des Budgets kann im ersten Schritt das aktuelle Angebot des 
Bewegungskindergartens „Maria vom Frieden“ zur Wassergewöhnung in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Haan im Schwimm- und Sportbad Haan für 
vier- und fünf-jährige Kinder gefördert werden (Konzept siehe Anlage). Eine 
frühzeitige Wassergewöhnung ist Basis für sicheres Schwimmen-Können. Sie gilt als 
eine motorische Basiskompetenz und ist  eine grundlegende Voraussetzung für die 
aktive Teilhabe an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur. Wassergewöhnung und 
frühzeitige Schwimmfähigkeit sind für Kinder zudem in gesundheitlicher, in 
psychosozialer und in ihrer mitunter auch lebensrettenden Funktion von hoher 
Bedeutung.  
 
Die Ausweitung der Bildungsbereiche für die Förderrichtlinie erfordert eine 
Überarbeitung und Anpassung der Richtlinien durch die Verwaltung. 
 
 
Beschlussvorschläge 
 

 Der JHA beschließt die Themenbindung der Förderrichtlinie an der 
musikalisch-künstlerischen Ausrichtung aufzuheben und stattdessen nach der 



Vielfalt der 10 Bildungsbereiche der Bildungsgrundsätze des Landes NRW 
auszurichten. 

 
 Der JHA empfiehlt dem Rat der Stadt Haan das Budget für diese 

Bildungsangebote für das Jahr 2022 auf 100.000,-- € zu erhöhen und in die 
mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen.  

  
 Für die Förderung überarbeitet die Verwaltung die Förderrichtlinie, welche 

insbesondere Wert auf eine Zusammenarbeit mit anerkannten bzw. etablierten 
Partnern mit qualifizierten Konzepten legt.  

  
 

 

 



Stadtelternrat Haaner Kindertageseinrichtungen 

An den Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden des 
Jugendhilfeausschusses der Stadt Haan 
Jochen Sack und Vincent Endereß 
per E-Mail 

Antrag 

Initiative für Kinderschutz und Kinderrechte – „Haan schaut hin“ 

zur Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
17. November 2021

Sehr geehrter Herr Sack, 
sehr geehrter Herr Endereß, 

Kinder- und Jugendliche verdienen den besonderen Schutz unserer Gesellschaft. 
Alle Erwachsenen – nicht nur Eltern – stehen somit in der Verantwortung Kinder und 
Jugendliche vor Gewalt und Missbrauch zu schützen.  

Das Thema „Schutz von Kindern“ ist in Haan noch nicht sichtbar genug. Mit „Haan 
schaut hin“ möchte der Stadtelternrat eine Initiative starten, die sich für den 
besonderen Schutz von Kindern und für die Umsetzung der Kinderrechte in unserer 
Heimatstadt einsetzt. Unsere Stadt, Institutionen, Bürger*innen nehmen diese 
Aufgabe ernst, präventiv gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorzugehen, 
sie zu erkennen und zu ahnden. „Wir sehen in Haan genau hin“. 

Zielgruppe der Initiative sind neben den Institutionen auch Eltern, ehrenamtlich 
Tätige, Multiplikator*innen, Fachkräfte und politisch Verantwortliche.  

Die Mitglieder des Unterschusses Kinderschutz haben sich in Ihrer Sitzung am 
14.10.2021 Einstimmung für Durchführung der Initiative ausgesprochen. Zur 
Finanzierung soll das mit Sperrvermerk versehende Budget des Unterschusses 
„Kinderschutz“ genutzt werden. 

Zur langfristigen Absicherung der Umsetzung und Verantwortlichkeit der Initiative soll 
ggf. ein Verein gegründet werden. Hierzu berät der Unterschuss in seiner nächsten 
Sitzung. 

Das ausführliche Konzept erhalten Sie in der Anlage. 

PB 06 JHA, HFA, Rat P 05

17.11. JHA = einstimmig



Beschlussvorschlag: 

Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die Durchführung der Initiative „Haan schaut 
hin“. Die Finanzierung erfolgt über das Budget des Unterausschusses 
„Kinderschutz“. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernhild Kurosinski und Hanno Krüger 
Vorsitzende des Stadtelternrat Haan 
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Entwurf, 18.10.2021 

 
Initiative für Kinderschutz und Kinderrechte 

„Haan schaut hin“ 
 
 
„Haan schaut hin“ in den KiTas und der Tagespflege, in unseren Schulen und der Ganztagsbe-
treuung, während der Kinder- und Jugendarbeit in unseren Vereinen, Verbänden und Einrichtun-
gen, in der Öffentlichkeit wie auf Spielplätzen.    
 
Unsere Stadt, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger nehmen diese Aufgabe  ernst, präventiv 
gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorzugehen, sie zu erkennen und Hilfen anzubieten. 
„Wir sehen genau hin!“ 
 
Die Sensibilisierungsinitiative „Haan schaut hin“ möchte sich für den besonderen Schutz der 
Kinder vor jeglicher Form von Gewalt und für die Umsetzung der Kinderrechte in unserer Heimat-
stadt einsetzen. 
 
Physische und psychische Gewalt haben in der Kindeserziehung, pädagogischen Begleitung und 
Betreuung von Kindern in unserer Stadt keinen Platz. Dieses Bewusstsein, möchte der Stadtel-
ternrat Haan zusammen mit dem Jugendamt durch die Einbeziehung vieler Haaner Institutionen 
fördern. 
 
Unterschiedliche Maßnahmen wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, 
Fortbildungen, Aktionstage und der „Anstoss“ für Konzeptentwicklungen in Haaner Institutionen 
zum Kinderschutz in Form von „Starter-Kits“ sollen in einem Zeitraum von mindestens zwei Jahren 
umgesetzt werden. Zielgruppen der Initiative sind neben den Institutionen auch Eltern, ehrenamt-
lich Tätige,  Multiplikator*innen, Fachkräfte und politisch Verantwortliche. 
 

 
Einleitung 
 
Das Thema „Schutz von Kindern“ – ist aus der Sicht des Stadtelternrats in Haan noch nicht er-
kennbar genug öffentlich bearbeitet, so dass es hier noch zusätzlicher Anstrengungen und Maß-
nahmen bedarf. Wenn Eltern sich über öffentlich zugängliche Schutzkonzepte von Einrichtungen 
und Trägern informieren wollen, werden sie trotz der geltenden Kinderschutzvereinbarung zwi-
schen dem Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe leider kaum fündig.  
 
Eltern die ihre Kinder in den Haaner KiTas, der Tagespflege, in Schulen, Vereinen oder z.B. zu 
Ferienfreizeiten  anmelden, verlassen sich darauf, dass alle Verantwortlichen unsere Kinder in 
ihrer Entwicklung unterstützen und vor Gewalt schützen. Als Stadtelternrat möchten wir, dass die 
Einrichtungen, Vereine, Bildungs- und Betreuungsangebote, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten aber 
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auch Familien in Haan Orte sind, an dem Aufwachsen, Spiel, Bewegung, Begegnung, Bildung und 
Spaß der Kinder unbeschwert, geschützt und sicher im Vordergrund stehen. 
 
In der Regel verhalten sich Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen, Übungsleiter*innen und alle an-
deren Engagierten die Kinder erziehen, begleiten oder betreuen verantwortungsvoll und verlässlich 
den ihnen gegenüber anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Dabei sind körperliche und emotio-
nale Nähe und die Bindung zu ihnen positive Begleiterscheinungen, die den sozialen Zusammen-
halt in unserer Gesellschaft fördern. Gerade aber diese Faktoren nutzen Täter*innen für Grenz-
überschreitungen, Gewalt und Missbrauch gegenüber Kindern aus. Hierauf gilt Aufmerksamkeit zu 
legen um präventiv das Kindeswohl zu schützen. 
 
Erste Studien zeigten auf, dass während der Corona Kriese insbesondere emotionale Stärke und 
Selbstbewusstsein von Kindern nachträglich beeinträchtigt wurden und sie in ihren erworbenen 
„Stärken“ scheinbar geschwächt aus der Krise gehen. 
 
 
Sensibilisieren und Präventives Handeln 
 
 • Die Initiative möchte eine kinderfreundliche Gesellschaft in Haan bewirken, in der die geistige, 

seelische, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen umfassend im 
Sinne der gesetzlichen Regelungen gefördert werden. Dabei sollen die Kinder möglichst früh an 
allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen, beteiligt werden. Beteili-
gung macht junge Menschen zu starken und gefestigten Persönlichkeiten. 

 
 • Die Initiative möchte die Öffentlichkeit, Eltern, Institutionen, Verbände und Politik für das Thema 

Gewalt in der Erziehung und pädagogischen Arbeit sensibilisieren, Handlungsalternativen auf-
zeigen und zu einem Um- und Weiterdenken anregen. 

 
 • Die Initiative möchte Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wenn man in seinem Umfeld Hinweise 

auf eine Kindeswohlgefährdung wahrnimmt. 
 
 • Die Initiative möchte den in den letzten Jahren zu verzeichnenden Bedeutungszuwachs des 

Kinderschutzes in der Kindertagesbetreuung und in der Kinder- und Jugendhilfe weiter voranzu-
treiben und dabei die Verantwortung aller Träger und nicht nur des öffentlichen Trägers hervor-
zuheben.  

 
 • Die Initiative möchte zur Entwicklung von Schutzkonzepten beitragen. Schutzkonzepte stärken 

haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte und Akteure in ihrer Rolle als kompetente Ansprechperso-
nen, bei denen Kinder und Jugendliche Unterstützung und ein vertrauensvolles Gegenüber fin-
den. Wenn Maßnahmen der Prävention und Intervention passgenau und mit Bedacht in den 
einzelnen Einrichtungen entwickelt werden, können die Spielräume von möglichen Tätern und 
Täterinnen die das Kindeswohl gefährden eingeschränkt und die Einrichtungskultur im Sinne der 
Achtsamkeit verbessert werden. 

 
Die Initiative „Haan schaut hin“ entwickelt für diese Aufgaben Unterstützung, Informationen und 
Mitwirkungsmöglichkeiten, sie nimmt gezielt Aktionstage zum Anlass, um ein breites Publikum auf 
wichtige Anliegen rund um den Kinderschutz aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. 
 
 

Umsetzung und Maßnahmen 
 
Baustein Öffentlichkeitsarbeit 
 
Erstellung von Materialien 
 • Erarbeitung einer Wort- und Bildmarke „Haan schaut hin“ 
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 • Erstellung von Flyern, Postern, Rollups und Bannern 
 • Erstellung einer Info-Broschüre 

 
Präsenz in Social media Kanälen und lokalen Medien 
 • Facebook 
 • Instagram 
 • Einbettung in Homepage des Stadtelternrates und der Stadt Haan 
 • Pressemitteilung, Interviews, Leserbriefe über Haaner Treff, RP, WZ, Lokalradio 

 
Baustein Information und Beratung 
 
 • Informationsveranstaltungen (digital) für Eltern von Bildungs- und Betreuungsinstitutionen: Ta-

gespflege, KiTa, Schulen, Vereinen und Verbänden 
Pro Jahr sollen 2 Informationsveranstaltungen, vorzugsweise digital durch externe Refe-
rent*innen durchgeführt werden. 

 • Informationsveranstaltungen / Beratung für ehrenamtlich Tätige in Vereinen und Verbänden 
Pro Jahr sollen 2 Informationsveranstaltungen, vorzugsweise digital durch externe Refe-
rent*innen durchgeführt werden. 

 
Baustein Fortbildungen 
 
 • Informationsveranstaltungen / Fortbildungen (digital) für haupt- und nebenberuflich Tätige in 

Bildungs- und Betreuungsinstitutionen: Tagespflege, KiTa, Schulen, Ganztag. 
Pro Jahr sollen 2 Fortbildungsveranstaltungen, vorzugsweise digital durch externe Refe-
rent*innen durchgeführt werden. 

 
Baustein Kinderschutzkonzepte und Leitfäden 
 
Diesem Baustein kommt einer besonderen nachhaltigen und wichtigen Bedeutung zu. 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Träger, Vereine und Verbände der Jugendhilfe sollen 
motiviert werden, individuelle oder fachspezifische Präventionskonzepte, Risikoanalysen oder 
Handlungsleitfäden zum Kinderschutz in den jeweiligen Strukturen zu entwickeln. Die Initiative 
„Haan schaut hin“ möchte die Entwicklung mit einer Anschubfinanzierung für mögliche Honorare 
oder Beratungsleistungen begleitend unterstützen. 
 
Baustein Handlungsschritte bei Hinweisen auf einer Kindeswohlgefährdung 
 

 • Gefährdungsmomente wahrnehmen und einschätzen  

 • Beratung durch Fachkräfte 

 • Empfehlungen bei Hinweisen einer Kindeswohlgefährdung 
 

Baustein Unterstützer*innen 
 
Ein breites Bündnis von Unterstützer*innen sollen die Initiative mit tragen und bekannt machen. 
Die unterstützenden Institutionen können beim Druck der Flyer und Poster darauf genannt werden.  
 • Haaner Vereine und Verbände 
 • Stadt Haan mit ihren Einrichtungen 
 • Fraktionen 
 • KiTas und Tagespflege mit ihren Trägerstrukturen 
 • Kinder- und Jugendparlament 
 • Einzelhandel 
 • Kultur- und Sozial-Stiftung der Stadt-Sparkasse Haan 
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Baustein Netzwerkarbeit 
 
Die Initiative soll im Netzwerk wichtiger Gremien weiterentwickelt und positioniert werden.  
 • Jugendamt 
 • Unterausschuss Kinderschutz 
 • JHA 
 • AG 78 
 • Jugendring, Vereine, Verbände 
 • Fraktionen 

 
Baustein Aktionstage 
 
Aktionstage können zum Anlass genommen werden, um auf die Initiative „Haan schaut hin“ das 
wichtige Anliegen rund um den Kinderschutz aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, z.B.: 
 • Wochenmarkt 
 • Haaner Sommer 
 • Feste und Vorschularbeit in Kitas und Tagespflege 
 • Projektwochen und Feste an Schulen 
 • Kirchliche Jugendarbeit und Pfarrfeste 
 • Sportliche Jugendarbeit und Sportvereinsveranstaltungen 
 • Innerhalb von Ferienfreizeiten 
 • Woche der Kinderrechte in allen Bildungsinstitutionen, Jugendverbänden, Kinder- und Jugend-

parlament rund um den Weltkindertag am 20. September 
 
 
Finanzierung 
 
Die Finanzierung erfolgt über das bereit gestellte Budget des Unterausschusses „Kinderschutz“ 
 
Finanzierungsplan: 
 

Kostenart Posten Verwendung Kosten 
2022 

Kosten 
2023 

Betrieb- und Ge-
schäftskosten 

Flyer Öffentlichkeitsarbeit 400,00 € 400,00 € 

Betrieb- und Ge-
schäftskosten 

Rollup Öffentlichkeitsarbeit 450,00 €  

Betrieb- und Ge-
schäftskosten 

Pavillion Öffentlichkeitsarbeit 1.000,00 €  

Betrieb- und Ge-
schäftskosten 

Banner Öffentlichkeitsarbeit 250 €  

Betrieb- und Ge-
schäftskosten 

Social media Aktivi-
täten 

Öffentlichkeitsarbeit 300 € 300,00 € 

   Zwischensumme: 
2.400,00 € 

Zwischensumme: 
700,00 € 

Honorare Word- Bildmarke 
„Haan schaut hin“ 

Öffentlichkeitsarbeit 400,00 €  
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Kostenart Posten Verwendung Kosten 
2022 

Kosten 
2023 

Honorare Referent*in Digitale Info-
Elternabende 

1.000,00 € 1.000,00 € 

Honorare Referent*in Digitale Fortbildungen  1.000,00 € 1.000,00 € 

   Zwischensumme: 
2.400,00 € 

Zwischensumme: 
2.000,00 € 

Zuschuss-
auszahlungen 

Starter-Kits Anschubfinanzierung 
Entwicklung Kinder-
schutzkonzepte 

2.000,00 € 3.000,00 € 

   Zwischensumme: 
2.000,00 € 

Zwischensumme: 
3.000,00 € 

  Gesamtsummen pro 
Jahr: 

6.800,00 € 5.700.00 € 

  Gesamtsumme 12.500 € 

 
 
 
 
Verantwortung und Steuerung 
 
Zur langfristigen Absicherung der Umsetzung und Verantwortung der Initiative soll ein Verein ge-
gründet werden. Hierzu berät der Unterausschuss „Kinderschutz“. 
 
Der Unterausschuss „Kinderschutz“ und der JHA werden regelmäßig über den Verlauf der Initiati-
ve „Haan schaut hin“ informiert. 
 
 



An die Bürgermeisterin der Stadt Haan  
Dr. Bettina Warnecke  
& 
An den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschuss 
Jochen Sack 
per E-Mail 

Jugendparlament der Stadt Haan 
jugendparlament@stadt-haan.de 
www.haan.de/Jugendparlament 

Koordinator Daniel Oelbracht 

Haan, den 04.10.2021 

Antrag zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 17. November 2021

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses beantragt das Jugendparlament der Stadt Haan die 
Aufnahme des Tagesordnungspunkts: 

„Sanierung der Skateanlage Landstraße“ 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, das Zurück- und Freischneiden von pflanzlichem Bewuchs an
der Skateanlage Landstraße durchführen zu lassen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine kurzfristige kostengünstige Aufwertung der Anlage durch
neue bauliche Elemente in die Wege zu leiten. Hierzu wird die Verwaltung beauftragt 8.000€ in den
Haushaltsplan 2022 einzuplanen.

Begründung: 

Das Jugendparlament unterstützt weiterhin die vom Unterausschuss entwickelte Idee einer großflächigen  
Erneuerung der Spielfläche Landstraße. Die Umsetzung dieses Vorhabens wird aber aus Gründen der  
Planungskapazität und finanziellen Situation der Stadt Haan nur langfristig möglich sein. Die Situation an 
der Skateanlage ist bis dahin nicht weiter haltbar. Defekte Anlagen, die immer mehr durch Pflanzen  
überwuchert werden, sind kein angemessenes Angebot für die Skater-Szene in Haan. Das  
Jugendparlament ist der Überzeugung, dass die Stadt hier kurzfristig eingreifen muss, um das Interesse  
am Skate-Sport mittelfristig zu erhalten. 

Dominik Budych 
- Vorsitzender des Jugendparlamentes der Stadt Haan -

PB 06 JHA, HFA, Rat P 06
nachrichtlich SPUBA

17.11. JHA = einstimmig Mittel stehen noch 2021 z. Vfg. und JuPa  
und Verwaltung vereinbaren kurzfr. OT um 
den Wünschen der Zielgruppe zu 
entsprechen.

30.11.: SPUBA: einstimmig angenommen
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https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendfrderung/kinderundjugendschutz/dokumente_

71/Fachliche_Leitlinien_Kinder_und_Jugendschutz.pdf 

Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion, GAL-Fraktion und des Stadtelternrates 

Stadt Haan 

JHA 

Frau Bürgermeisterin Warnecke 

Per eMail: rat@stadt-haan.de 

Haan, den 04.11.2021 

Antrag zum Haushalt 2022 im JHA: Einrichtung einer 0,5 Stelle zur Einrichtung einer Fachstelle 

„erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Haushalt 2022 stellt die SPD-Fraktion, die GAL-Fraktion und der Stadtelternrat Haan den Antrag, 

die im Kinder- und Jugendförderplan vom LVR1 empfohlene 0,5 Stelle zur Einrichtung einer Fachstelle 

„erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ einzurichten und die benötigten Mittel in den Haushalt 
einzustellen.  

Begründung: 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Kinder und Jugendliche in Haan sind für uns alle 

bisher noch nicht zu überblicken. Deshalb sollten wir alles dafür tun, dass gerade die jüngere 

Generation so gut wie möglich gefördert und unterstützt wird. Das zurzeit verfügbare Personal des 

Jugendamtes kann diese zusätzliche Aufgabe nicht wahrnehmen, ohne andere Aufgaben zu 

vernachlässigen. Des Weiteren sollte das Argument der zu wenig vorhandenen Büroflächen 

mittlerweile kein Argument mehr für eine Ablehnung des Antrages sein. Hiermit wäre die 

Möglichkeit gegeben, präventiv zu agieren, den Kinder- und Jugendschutz in Haan weiter 

voranzutreiben und in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Martin Haesen Jochen Sack (Elisabeth Urban, Hanno Krüger) 
(SPD-Fraktion) (GAL-Fraktion) (Stadtelternrat Haan)

PB 06 JHA, HFA, Rat P 07
   nachrichtlich DOPA
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Amt 51 – Jugendamt 

51.1 Abteilung Pädagogik 

 

Fachliche Stellungnahme der Verwaltung zu einer Stelle „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ 

 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat unterschiedliche Facetten. Während der 

Bezirkssozialdienst Kindeswohlgefährdungen in konkreten Einzelfällen abzuwenden hat, der 

präventive Kinderschutz es in den Frühen Hilfen durch Hilfsangebote im Vorfeld gar nicht zu diesen 

Kindeswohlgefährdungen kommen lassen will und der Jugendschutz sich an potentiell gefährdende 

Stellen richtet (Verkaufsstellen von Tabak und Alkohol, Gaststätten, Kinos etc.), adressiert der 

erzieherische Kinder- und Jugendschutz unmittelbar an Kinder, Jugendliche und Eltern. 

Sie sollen unterstützt werden, gefährdende Einflüsse besser zu erkennen und sich bzw. ihre Kinder 

vor ihnen zu schützen.  

Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz ist geregelt in §14 SGB VIII und somit eine Pflichtaufgabe 

der Jugendhilfe. Als eine der vier Kernaufgaben der Jugendförderung (§§11-14 SGB VIII) ist der 

Erzieherische Kinder- und Jugendschutz Teil des Kinder- und Jugendförderplans.  

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan hat festgestellt, dass diese Aufgabe in Haan bisher 

unzureichend wahrgenommen wird. Es werden lediglich die Projekte „Mein Körper gehört mir“ und 
„Coolnesstraining“ in Grundschulen gefördert. Für andere Altersgruppen gibt es keine Angebote oder 

Maßnahmen.  

Der Beteiligungsworkshop mit Mitgliedern des Jugendparlamentes hat dabei zahlreiche Themen 

genannt, die gerade für Jugendliche bedeutend sind. 

Die fachlichen Leitlinien des Landesjugendamtes empfehlen kleinen Kommunen zur Erfüllung der 

Aufgaben des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes eine 0,5 Stelle. 

Eine Fachstelle Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz hat fünf Tätigkeitsschwerpunkte: 

- Netzwerkarbeit (Kooperation mit anderen Beratungsstellen, Trägern, Polizei, 

Ordnungsamt…), Öffentlichkeitsarbeit 
- Durchführung von Präventionsangeboten, -maßnahmen und -aktionen in Schulen, Vereinen, 

Einrichtungen… 

- Beratung von Eltern im Rahmen einer offenen Sprechstunde 

- Beratung von Fachkräften 

- Teilplanung dieses Bereiches in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung zur Erstellung 

des Kinder- und Jugendförderplans 

Die Themen für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sind so vielfältig wie die Gefahren, 

denen junge Menschen ausgesetzt sind:  

die Gefahr, die von klassischen Suchtmitteln ausgeht (Drogen, Alkohol, Tabak...)  

- die Gefahr einer stoffungebundenen Sucht (Spielsucht, Internetsucht…)  

- die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden (insbesondere Opfer von Gewalt und sexuellem  

   Missbrauch)  



- die Gefahr, Mobbingopfer zu werden  

- die Gefahr, psychisch zu erkranken  

- gesundheitliche Gefahren (Aidsprävention)  

- die Gefahr, die von antidemokratischem Gedankengut und politischem Extremismus ausgeht  

  (Rechtsradikalismus, Salafismus, Rassismus, Antisemitismus…)  

- die Gefahr, Opfer eines Psychokultes oder einer Sekte zu werden 

- die Gefahr der Überschuldung  

- die Gefahr, straffällig zu werden 

 

Entsprechend der fachlichen Leitlinien wird für die Stelleninhaberin/den Stelleninhaber ein 

abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit vorausgesetzt.  

Das Stellenprofil in Haan orientiert sich am Präventiven Kinderschutz/Frühe Hilfen und sollte mit S12 

bewertet werden.  



Dominic Büsselmann - Antw: Wtrlt: UMA 23.11. - Top 2, Top 12 -  HFA / Rat - Haushaltspositionen 
zum Hochwasserschutz

Von: Dominic Büsselmann
Datum: 16.11.2021 08:40
Betreff: Antw: Wtrlt: UMA 23.11. - Top 2, Top 12 -  HFA / Rat - Haushaltspositionen zum Hochwasserschutz

>>> Meike Lukat <meike.lukat@live.de> 16.11.2021 08:00 >>>
Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,
sehr geehrter Herr Endereß,

im Namen der WLH-Fraktion beantrage ich zum UMA am 23.11., zu Top 2 und Top 12 wie 
folgt:

Alle notwendigen Maßnahmen zum Hochwasserschutz, so zum Neubau und der Sanierung 
von RRB,
wie zuletzt im Rat am 25.03.2021 beschlossen, werden weiterhin als Maßnahme im 
Investitionsplan
erfasst und mindestens mit "Merkpositionen" in Höhe von 100.000,-€ dargestellt, wenn 
keine konkretisierten Kosten bekannt sind.
Eine Gegenfinanzierung soll hierzu von Seiten der Verwaltung dargestellt werden z.B. aus 
Mitteln des Landes oder Bundes,
um den Hochwasserschutz zu verbessern. 

Begründung:
Nach Vergleich der Investitionsmaßnahmen ins Infrastrukturvermögen HH 2021 zu 
Haushaltsplanentwurf 2022 mussten
wir feststellen, dass einige Maßnahmen bis außerhalb des abgebildeten 
Haushaltsplanzeitraums verschoben wurden.
Hierbei sind in hohem Umfang Maßnahmen des Tiefbauamts betroffen.

Im Rahmen unserer Haushaltsplanberatungen hatte dazu auf Nachfrage die Technische 
Dezernentin und der Leiter Tiefbauamt
nachvollziehbar erklärt, dass die verschobenen Kanalsanierungsmaßnahmen als absolut 
unkritisch zu bewerten sind.

Diese werden von der WLH-Fraktion daher auch mitgetragen.

Nicht mitgetragen, werden die Streichungen zum Neubau / Sanierung von 
Regenrückhaltebecken (RRB).

Auch wenn unser erklärtes Ziel die "Schwammstadt" ist, in der der Neubau von RRB 
eigentlich so nicht notwendig würde,
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sind wir von der Zielerreichung auf dem Stadtgebiet noch weit entfernt. Daher müssen RRB 
als Maßnahme zum Hochwasserschutz
im ausreichenden Maß vorhanden sein.

Was als ausreichend zu bewerten ist, obliegt hier nicht einer politischen oder 
haushaltsrechtlichen Betrachtung,
sondern nur den fachlichen Erwägungen, die sich u.a. in Ordnungsverfügungen der 
zuständigen Bezirksregierung gegenüber dem BRW
spiegeln und welche dann 1:1 an die Stadt Haan "durchgereicht" werden.

Genau diese Ordnungsverfügungen liegen für Gruiten vor.

Die Streichung der "Merkpositionen" im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 100.000,-€
für die RRB Sinterstraße und RRB Heinhauser Weg werden von der WLH-Fraktion nicht 
mitgetragen.

Was im Haushaltsplan 2021 stand, wurde ohne Begründung im Vorbericht aus dem 
Haushaltsplanentwurf 2022 vollständig bis 2025 gestrichen.

Diese Maßnahmen werden die Stadt x Millionen € kosten, wie wir auf Nachfrage bereits 
erfahren hatten.

Die Frage, ob hier Haan Hochwasserschutz nach Kassenlage machen möchte, sollte zudem im 
UMA fachlich geklärt werden,
denn es ist fachlich aus dem HH-Entwurf 2021 nicht nachvollziehbar, warum 

• plötzlich eine Neubaumaßnahme RRB Überfelder Straße i.H. von 339.000,-€ gestrichen 
wurde -vgl. HH2021

• plötzlich ein Neubau RRB Horstmannsmühle um ein Jahr geschoben und um 325.000,-€ 
verminderten Kostenansatz geplant wird -vgl. HH2021

Mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat                                                                                 
- Fraktionsvorsitzende WLH-    

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan 
Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan               

                                     Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB)                        
                  Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 
02129/6649
              stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, 

Tel: 02129/59464
            Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Am Kauerbusch 10, 
Tel.: 02129/7794

Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de www.wlh-haan.de
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Von Outlook gesendet.
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Dominic Büsselmann - Wtrlt: SPUBA/ HFA / Rat: Top Haushaltsplanberatungen - Antrag der WLH-Fraktion Streichung der Mietzahlung Streusalzhalle in Mettmann

Von: Dominic Büsselmann
Datum: 10.11.2021 10:32
Betreff: Wtrlt: SPUBA/ HFA / Rat: Top Haushaltsplanberatungen - Antrag der WLH-Fraktion Streichung der Mietzahlung Streusalzhalle in Mettmann

>>> Meike Lukat <meike.lukat@live.de> 10.11.2021 06:50 >>>
Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,

im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, in der Beratungsfolge SPUBA, HFA und Rat beantragt die WLH Fraktion zum Top:

Im Produkt 120320 "Winterdienst - Gebührenhaushalt"
die Streichung von 42.376,-€ für das Haushaltsjahr 2022 mit der Erläuterung "Anmietung Salzlager".

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2021 entdeckte die WLH-Fraktion durch Zufall, dass die Stadt Haan vertreten
durch den damaligen Technischen Dezernenten einen Mietvertrag abgeschlossen hatte für eine nicht abgetrennte  
Teilfläche einer ehemaligen Reithalle in Mettmann. Dort lagerten 1000 t Streusalz der Stadt Haan neben leicht brennbaren
Material, ohne dass hierzu eine bauaufsichtrechtliche Genehmigung der Nutzungsänderung von Seiten der Stadt Mettmann
vorlag und ohne dass hierzu die zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde der Stadt Haan eine Eignungsfeststellung
bescheinigt hatte. 
Unsere Anfrage zum Rat am 25.03.2021 zu dem Top wurde bis heute vergessen ins RIS einzustellen, daher ist diese dem Antrag u.a.

Wie in der Niederschrift nachlesbar, wurde sie in der Ratssitzung mit Antworten der Verwaltung verteilt.

Danach hatte der HFA, versehen mit den Rechten des Rates dem damaligen Antrag der Verwaltung mit 7 Ja, 3 Nein und 8 Enthaltungen
zugestimmt. Die WLH-Fraktion stimmte dagegen. Die Bürgermeisterin und CDU stimmte dafür. Der Rest enthielt sich.

Die öffentlichen Antworten der Bürgermeisterin auf die damalige Nachfrage der GAL-Fraktion zur Rechtmäßigkeit der dortigen Lagerung
sind noch im Wortlaut erinnerlich, auch wenn nicht im Protokoll erfasst und nicht stimmig zu den hier vorliegenden Informationen.

Zuletzt schrieb der WLH-Fraktion auf Nachfrage der Technische Dezernent der Stadt Mettmann am 16.04.2021, dass man sich noch in einem
"laufenden bauaufsichtlichen Verfahren" in der Sache "Nutzungsänderung" befinden würde.

Nach unserem Kenntnisstand liegen bis heute die Genehmigungen der Behörden nicht vor,
dass die von der Stadt Haan angemietete Lagerfläche für die Lagerung von Streusalz genutzt werden darf.

Das o.a. Bild zeigt die Lagerstätte, deren Zustand sich auch nach 8 Monaten nicht verbessert hat.
Das Bild wurde von mir am 06.11.2021 aufgenommen. Leicht erkennbar ist die unbefestigte Zuwegung.
Was in den Ecken des löcherigen Tors erkennbar ist, ist kein Schnee, sondern Streusalz.
Dass sich an der Lagerung des Streusalzes nichts geändert hat, kann man sehen, wenn man durch die Löcher des Tores schaut.
In der Halle liegt weiterhin leicht brennbares Material (Silageballen, Holzpaletten u.a.) direkt neben den mind. 1000t Haaner Streusalz.
Für diese Art der Lagerung möchte die Verwaltung weitere 42.376,-€ Miete p.a. zahlen!

Unabhängig der rechtlichen Fragestellungen ist der WLH-Fraktion weiterhin das Risiko für die Natur zu groß,
welche im Fall eines Brandes vorhanden ist, da es bis heute keine Löschwasserrückhaltung gibt.

Aufgrund der bekannten n.ö. Vertragsbedingungen sehen wir hier kein Klagerisiko durch den Vermieter z.N. der Stadt Haan,
aber ein Haftungsrisiko im Falle eines Brandereignisses. Und genau dies wollen wir abwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat      

- Fraktionsvorsitzende WLH-    

                                     Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan 
 Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan 

 Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB) 
 Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 02129/6649

     stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, Tel: 02129/59464
 Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Am Kauerbusch 10, Tel.: 02129/7794

 Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de

Von Outlook gesendet.

Von: Meike Lukat <meike.lukat@live.de>
Gesendet: Dienstag, 23. März 2021 06:26
An: engin .alparslan@stadt-haan.de <engin.alparslan@stadt-haan.de>
Cc: Buergermeisterin@stadt-haan.de Warnecke <buergermeisterin@stadt-haan.de>; Annette Herz <Annette.Herz@stadt-haan.de>; Titzer <gerhard.titzer@stadt-haan.de>; 
Daniel Jonke <daniel.jonke@stadt-haan.de>; fraktion@wlh-haan.de <fraktion@wlh-haan.de>; Haan, GAL <fraktion@gal-haan.de>; SPD <spd-haan@t-online.de>; 
jens.lemke@t-online.de <jens.lemke@t-online.de>; ruppert.haan@freenet.de <ruppert.haan@freenet.de>
Betreff: Rat 25.03.2021: Salzlager - Klärung der zwingenden schutzrechtlichen Voraussetzungen der Lagerung von Streusalz ab 1000t - Problematik Mietvertrag in 
Diepensiepen 20, in Mettmann 
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Anmerkung der Verwaltung:
In Zeile 16 des Teilergebnis-
plans wurden 42.126,- EUR für 
die Anmietung des Salzlagers 
eingeplant.
Zeile 16 beinhaltet darüber 
hinaus einen Ansatz i.H.v. 250,- 
EUR für Versicherungsschäden 
an Grundstücken/Gebäuden. 

30.11. SPUBA: 3J, Rest nein => abgelehnt



Sehr geehrter Herr Alparslan,

die Anfrage der WLH-Fraktion, ob Streusalz so, wie auf o.a. Bild sichtbar, gelagert werden darf, beantworteten Sie mit einem schlichten "Ja" im 
HFA am 18.03.2021.

Da die WLH-Fraktion hierzu wie folgt begründete Zweifel hat, bitte ich nun um Klärung und Nachweis der Richtigkeit Ihrer Antwort zur Ratssitzung 
am 25.03.2021. 

Mit Mail vom 16.03.2021, 13:05 Uhr, teilte der CDU-Fraktionsvorsitzende, ggfl. nach vorherigem Austausch mit Ihnen und o.a. beigefügten Bild, 
mit:

 "......... Auf Nachfrage bei der Verwaltung erfuhr ich, dass von den ca. 1.000 t Streusalz, die in 2020 in die angemietete Halle umgelagert wurden,  
bei den bisherigen Winterdiensteinsätzen gut 300 t verbraucht wurden. Folglich müssen noch gut 600 t auf Lager sein, s. Fotos. Bild 2 ist besonders 
aufschlussreich;
die vor dem Salzhaufen stehende Frontlader-Schaufel ermöglicht eine gute Größeneinordnung.........."

Gemäß Rigoletto Datenbank ist Streusalz/Auftausalz offiziell als WGK 1 Feststoff eingestuft.
--> die AwSV gilt somit formal

Es gibt im §26 besondere Anforderungen für LAU, HBV Anlagen mit festen WGK Stoffen.
Nach u.E. müsste der Absatz (2) zutreffen, da das Streusalz nicht in verschlossenen Behältern lagert.
Die Frage nach der Bodenqualität/der Rückhaltung hängt von den unten aufgeführten Punkten ab. 

Anbei die Screenshots des §26 und zugehörigen Kommentierung. 

Bis zu einer Menge von 100t ist es eine Anlage der Gefährdungsstufe A (keine Eignungsfeststellung). Darüber hinaus muss nach u.E.  auch für 
diese Lageranlage eine Eignungsfeststellung
(kleine Eignungsfeststellung nach §41 über ein SV Gutachten) haben.

Ab einer Menge von 1.000t wird die Lageranlagen eine SV prüfpflichtige Anlage und bedarf einer SV Prüfung (sofern sie außerhalb eines 
Wasserschutzgebietes, Überschwemmungsgebietes etc. liegt).
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Da Sie Herr Alparslan einen Mietvertrag für die Bürgermeisterin, für die Stadt Haan unterschrieben hatten (ohne Datum),
der eine Schadensregulierungslast bei Kontamination dem Mieter aufbürdet, bitten wir um schriftlichen Nachweis, zur
ordnungsgemäßen Lagerung des städtischen Streusalzes, dass von dieser Art der Lagerung auch keine abstrakte Gefahr
ausgeht, so im Falle eines Brandes, mit hohem Löschwassereinsatz.

Mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat                                                                                 

- Fraktionsvorsitzende WLH-    

                                      Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan 
                                         Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan               
                                     Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB)                        
                  Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 02129/6649
                stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, Tel: 02129/59464
            Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Am Kauerbusch 10, Tel.: 02129/7794
                                     Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de
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UMA 23.11.: Kein Haushaltsantrag, wird bilateral 
mit Amt 70 geklärt und kann aus vorhandenen 
Mitteln umgesetzt werden.



Stadt Haan 
UMA 

HFA-RAT Fraktion@GAL-Haan.de 

www.GAL-Haan.de 
Tel. 02129-6745 

Frau Bürgermeisterin Warnecke 

Herr Endereß 

Haan, den 19.11.2021 

Antrag zur Haushaltsplan-Beratung 2022  

Umsetzung Taktverbesserung 

Ausschuss für Umwelt und Mobilität 23.11.2021 
folgende HFA und RAT 

Sehr geehrte Frau Warnecke,  

sehr geehrter Herr Endereß, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die GAL-Fraktion stellt zum Haushalt 2022 folgenden Antrag: 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird beauftragt die Taktverdichtung gemäß Antrag Schniewind/GAL 

(61/320/2020) kurzfristig umzusetzen. Dies erfolgt bereits im bestehenden Liniennetz, um 

eine maximal schnelle Umsetzung zu erreichen. 

Begründung 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 26.05.2020 

wurde einstimmig beschlossen dass „die Taktung der Buslinien 692, 742, 784, 786, 792/01 

und SBS0 wird dahingehend verbessert, dass in der Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr an allen 

Werktagen im 20-MinutenTakt, an Sonn- und Feiertagen im 30-Minuten-Takt und in der Zeit 

von 20.00 Uhr bis 00.00 Uhr an allen Wochentagen mindestens im 30-Minuten-Takt gefahren 

PB 12 UMA, HFA, Rat P 15

UMA 23.11.: in HFA geschoben



GAL – Antrag ÖPNV Haushalt 2022 
HFA und Rat der Stadt Haan Seite 2 von 2 
19.11 2021 

wird. Jetzt schon kürzere Taktungen sind davon nicht betroffen. Die Verwaltung wird 

beauftragt, die nötige Vorbereitung mit den Beteiligten zu treffen, so dass zur 

Haushaltsberatung 2021 erste Beschlüsse gefasst werden können.“ 

 

Im UA ÖPNV wurde hierzu beraten, dass eine Taktverdichtung im Rahmen des neuen 

Liniennetzplans berücksichtigt werden soll. Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass der 

Liniennetzplan kurz- oder gar mittelfristig angepasst wird. 

 

Die Argumentation, dass „seitens der Rheinbahn bereits mitgeteilt wurde, dass die 

Kapazitäten für eine solch umfassende Taktverdichtung derzeit nicht vorhanden seien. Da 

hier viele Buslinien angesprochen werden, deren Veränderungen auch viele umliegende 

Städte beträfe, müsste der Auftrag an die Rheinbahn über eine regionale Entscheidung wie 

beispielsweise die Nahverkehrspläne erfolgen.“ sieht die GAL als unhaltbare Verzögerung. 

Es können auch vereinzelt Takte angepasst werden, wenn hier eine Taktverdichtung im 

Einklang der Nahverkehrspläne erfolgt. 

 

Die Aufgabenstellung sieht die GAL daher eher in der Klärung der möglichen kurzfristigen 

Maßnahmen, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden.  

 

Die Höhe der erforderlichen Aufwendungen sind durch die Stadtverwaltung zu spezifizieren, 

da uns hierüber bisher keine Informationen vorliegen. 

 

Nach dem Stillstand gehört die Taktverdichtung im ÖPNV auf der Prioritätenliste ganz nach 

oben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Rehm 

für die Fraktion der GAL im Rat der Stadt Haan 
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Bahnhofstr.43

4278lHaan

Vorsitzender: Jens Lemke
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Tel:.O2129 53232
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I ntemet www.cdu-haan-de
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An die Bürgermeisterin

der Stadt Haan

Dr. Bettina \Ahmecke
Herrn Jochen Sack

VorsiEender des JHA

Rathaus

42781 Haan

Haan, den 13.11.2021

Haushaltsplanberatu n gen 2022

Anüag zur Sikrmg des Jugendhilfeausschusses am 17.11-2021

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

sehr geehrter Hen Sack,

dle CDU-Fraktion stellt zu den Haushaltsptanberatungen 2422 folgenden Antrag:

Beschlussvorschlag:

1)Als Weiterentwicklung der Maßnahme 4.2.4.2 der Nachhattigkeitsstratiegie Haan, wird

in der Gartenstadt Haan für jedes Neugeborene ein Baum gepflanä. Die Eltern erhalten

mit dem Babybegrüßungspaket einen Gutschein, bei dem sie auswählen können,

1. ob sie einen (Obst-)baum von der Stadt erhalten und auf eigenem Grundstück
pflanzen möchten, der

2. ob die Stadt einen Baum im öffentlichen Raum pflanä, und diesen als,Neugebore-
nen-Baum" kenntlich macht.

2) Die Verwaltung wird beauftragt, die Potentiale zurAnpflanzung von Bäumen im öffentli-

chen Raum aufuuzeigen.

Ein entsprechenderAnsa2 wird in die Haushafte2022 fi. aufgenommen.

Begründung:

ln der einstimrnig beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie heißt es in Maßnahme 4.2.4.2.

,,Einmal im Jahr wird die Stadt Haan Bäume für private Gärten vergeben. ZusäElich wird
mit Öffentlichkeitsarbeit darüber informiert, welche Baumarten sich für private Gärten be-

sonders eignen."

Es ist afte Tradition, dass zur Geburt eines Kindes ein Baum, meistens Apfel oder
gepflanzt wird. Da wäre es aus Sicht der CDU-Fraktion ein schönes Zeichen,
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wenn in der Gartenstadt zu Ehren jeder neugeborenen Haanerin/ jedes neugeborenen
Haaners ein Baum gepflanä wird. Neben der schönen Geste erhöht sich der Baumbe-

stand in Haan um ca. 250 Bäume pro Jahr.

Diese Maßnahme trägt somit aktiv zur Erreichung der CO2-Ziele bei und ist zudem als
schattenspendende fillaßnahme ein Baustein zur Klimaanpassung. Gleichzeitig stärkt die
Umsetzung der ldee die Verwurzelung mit der Heimatstadt und ist als \A/eiterentwicklung
der als ldee gekennzeichneten Maßnahme 4.2.4.2. der Nachhaltigkeitsstrategie zu sehen.

Da nicht jede Familie über ein passendes Grundstück verfügt, möchten wir den jungen

Eltem anvei Optionen zur tAhhl geben" 1. Gutschein für einen kleinen (Obst-)baum, weL
cher selbst gepflanzt und gepflegt wird. 2. Die Stadt pffanzt einen Baum im öfientlichen
Raum. Passende PläEe könnten freie Baumscheiben, die neu zu schaffende Streuobst-
wiese (4.2.4.1 der Nachhaligkeitsstrategie), Schulhöfe, Park- und Grünflächen oder weite-
re

städtische Grundstücke sein. DieAuswahl der Sorte soll hier dem Standort angepasst
werden. Die Bäume werden als 

"Neugeborenen-Baum'gekennzeichnet, 
jedoch nicht mit

den
individuellen Namen versehen.

Finanzielle Kompensation :

ln Produkt 130110 sind 20.000 Euro für ,,die Flächenherrichtung und Bepflanzung einer
zusäElichen Streuobstwiese Ernenkotten / Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an

interessierte Bürger zur Begrünung von Privatgärten" vorgesehen.

Für die weiteren Jahre wird ein entsprechenderAuflrand vorgesehen

@ cDu*r§**''o*

gez-

Jens Lemke
FraktionsvorsiEender

Vi

Sprecher JHA
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Dominic Büsselmann - Antw: Wtrlt: UMA 23.11. - Top 12 - HFA / Rat - Haushaltsplanberatungen - 
Antrag der WLH-Fraktion "Handlungs- und Umsetzungsstrategie Mobilitätswende"

Von: Dominic Büsselmann
Datum: 16.11.2021 13:49
Betreff: Antw: Wtrlt: UMA 23.11. - Top 12 - HFA / Rat - Haushaltsplanberatungen - Antrag der WLH-Fraktion 

"Handlungs- und Umsetzungsstrategie Mobilitätswende"

>>> Meike Lukat <meike.lukat@live.de> 16.11.2021 09:05 >>>
Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,
sehr geehrter Herr Endereß,

im Namen der WLH-Fraktion beantrage ich zum UMA am 23.11. und anschließend HFA und 
Rat zu den 
Haushaltsplanberatungen:

Die Verwaltung wird beauftragt zur Erstellung einer Handlungs- 
und Umsetzungsstrategie zur Erreichung der beschlossenen Ziele
der Mobilitätswende. Dafür wird zum Haushaltsjahr 2023 ein "Merkposten" in Höhe von 
100.000,-€ eingestellt.

Die Gegenfinanzierung soll aus Streichung der eingeplanten Haushaltsmitteln in 2023 für 
den Abriss der Turnhalle/alte VHS-Gebäude an der Bachstraße erfolgen.

Begründung:
Am 25.03.2021 hat der Rat der Stadt Haan einstimmig die Haaner Nachhaltigkeitsstrategie 
beschlossen.
Im Themenfeld „Nachhaltige Mobilität“ wurde beschlossen:

Leitlinie: In der Gartenstadt Haan bewegen sich alle Bürger_innen flexibel und individuell in 
einem sicheren, umwelt- und sozialverträglichen Verbund fort, dessen
Nutzung auch durch die bauliche Infrastruktur unterstützt wird. Alle 
Verkehrsteilnehmer_innen tragen Verantwortung für ein klimaverträgliches 
Mobilitätsverhalten.

Strategisches Ziel 2.1: Im Jahr 2030 bewegen sich die Bürger_innen in Haan vollständig 
umweltverträglich und sicher fort. Sie besitzen weniger private PKWs und nutzen
die attraktiven, gut vernetzen und größtenteils barrierefreien Angebote des ÖPNV, SPNV und 
Fernverkehr und das ausgebaute Rad- und Gehwegenetz.

Operatives Ziel 2.1.1:
Bis 2026 ist die Anreise mit dem ÖPNV, dem Fahrrad und zu Fuß in die Haaner Innenstadt bei 
gleichbleibender Besucherzahl um mindestens 25% gegenüber 2020 gestiegen. (SDG 11.2, 
SDG
11.6) DNS 11.2.c NRW -

Das Fahrradgesetz NRW gibt letztlich gleiche Ziele vor.
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Im HH-Entwurf 2022 findet sich tatsächlich nur eine Position i.S. "Mobilität Radverkehr", d.h. 
2 Mio €, welche übertragen wurden zum Radweg durch das Sandbachtal.

Dass diese finanziellen Mittel dort konkret in dieser Höhe noch notwendig sind, ist aus 
unserer Sicht nicht mehr erkennbar.

Einen konkreten Umsetzungsplan des Technischen Dezernats, um die einstimmige 
Beschlussfassung des Rates der Stadt Haan zu erreichen,
ist bis jetzt nicht erkennbar. Dieser sollte nun erfolgen, um auch die notwendigen finanziellen 
Mittel zu benennen und in die Planung einzustellen,
um die bis 2026 operativen Ziele erreichen zu können?

Die WLH-Fraktion möchte Ziele nicht nur diskutieren und in der Gemeinschaft festlegen,
sondern diese auch erreichen.
Das funktioniert nach u.E. nur, wenn es dazu auch eine Handlungs- und Umsetzungsstrategie 
gibt,
welche mit finanziellen Mitteln hinterlegt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat                                                                                 
- Fraktionsvorsitzende WLH-    

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan 
Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan               

                                     Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB)                        
                  Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 
02129/6649
              stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, 

Tel: 02129/59464
            Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Am Kauerbusch 10, 
Tel.: 02129/7794

Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de www.wlh-haan.de

Von Outlook gesendet.
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RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr.13 
42781 Haan 

Tel.: 02129 4622 
Mail: spd-haan@t-online.de 
Internet: www.spd-haan.de 

Haan, 15.11.2021 

SPD RATSFRAKTION HAAN 
Kaiserstr. 13 | 42781 Haan 
Tel.: 02129 4622 | spd-haan@t-online.de | www.spd-haan.de  
Vorsitzender: Bernd Stracke | Vertreter: Jens Niklaus 
Geschäftsführer: Walter Drennhaus | Pressesprecher: Martin Haesen 

ANTRAG ZU DEN HAUSHALTSBERATUNGEN 2022 „ERSTELLUNG EINES E-BIKE 
SHARINGS KONZEPTS“ 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Haan beantragt für die kommenden Beratungen zum Haushalt 2022: 

Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept zu erstellen, das es ermöglicht ein E-Bike Sharing System in 
Haan ergänzend zu dem motorisierten Individualverkehr zu erstellen. Das E-Bike Sharing System könnte 
in eine interkommunale Projekt-Partnerschaft mit der Rheinbahn AG integriert werden. Die notwendigen 
Haushaltsmittel werden für den Haushalt 2022 bereitgestellt. 

Begründung: 
Mit dem Beschluss vom 25.03.2021 der integrierten kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die 
Stadt Haan verpflichtet, unter Nr. 2.1.1.1 den Ausbau und die Optimierung der Radverkehrsinfrastruktur in 
Haan voranzutreiben. Dies dient dem Ziel der Verkehrswende, dass der motorisierte Individualverkehr 
verringert und Schadstoffemissionen eingespart werden können. So bietet ein E-Bike Sharing System die 
Möglichkeit ergänzend zum ÖPNV genutzt zu werden und verbessert den Weg der sogenannten „letzten 
Meile“. Damit kann eine echte Alternative angeboten werden, die auch der demographischen Altersstruktur 
der Stadt Haan entgegen kommt. Denn die Topographie zeichnet sich dadurch aus, dass der tiefstgelegene 
Punkt bei 72 m und der höchstgelegene Punkt bei 213 m liegt. Das ist mit maßgeblich ein Grund dafür, 
dass insbesondere ältere und untrainierte Menschen bisher darauf verzichtet haben, Wege mit einem 
Fahrrad zurückzulegen. Des Weiteren ist ein E-Bike oder ein Auto in der Anschaffung nicht für jede und 
jeden erschwinglich. Mit einem E-Bike Sharing System könnte man diese Barrieren minimieren und das 
Angebot bspw. in Kooperation mit der Rheinbahn AG ausbauen. Das hätte den Vorteil auf bestehende 
Strukturen der Rheinbahn und ihr Wissen hinsichtlich des Mobilitätsangebotes in Haan zurückzugreifen.  

So gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis mittlerweile an mehreren Standorten die Möglichkeit E-Bikes 
auszuleihen. Hier wird mit dem Anbieter „Nextbike“ kooperiert und die Verleihstationen erstrecken sich 
von Verkehrsknotenpunkten, bis hin zu Bahnhöfen oder Standorten in der Innenstadt.  

SPD Ratsfraktion Haan | Kaiserstr. 13 | 
42781 Haan 

An die  
Bürgermeisterin der Stadt Haan  
Frau Dr. Bettina Warnecke  
Kaiserstraße 85  
42781 Haan  
Per E-Mail an rat@stadt-haan.de 
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Radfahren ist nicht nur hinsichtlich der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs sinnvoll, 
sondern auch unter Anbetracht der Stärkung der eigenen Gesundheit. Wer sich körperlich mehr bewegt, 
stärkt seine Ausdauer und bleibt fit. Zudem können Herz-Kreislauferkrankungen und Gefäßerkrankungen 
vorgebeugt werden, was insbesondere einer alternden Gesellschaft entgegenkommt, wenn man in 
diesem Bereich die Gesundheitsressourcen stärkt. Wirft man dann noch einen Blick in andere Städte, wie 
Düsseldorf oder Köln, dann kann man gut feststellen, dass sich die unterschiedlichsten Bike-Sharing 
Systeme durchgesetzt haben und von der Bevölkerung gut angenommen werden und als Ergänzung 
zum bestehenden ÖPNV-Angebot angesehen werden. 

 

 

        
Bernd Stracke     Martin Haesen  
(Fraktionsvorsitzender)     (Stadtverordneter) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Dominic Büsselmann - Antw: Wtrlt: UMA 23.11. - Top 12 - HFA / Rat - Haushaltsplanberatungen - 
Antrag der WLH-Fraktion "Handlungs- und Umsetzungsstrategie globale nachhaltige Kommune"

Von: Dominic Büsselmann
Datum: 16.11.2021 14:48
Betreff: Antw: Wtrlt: UMA 23.11. - Top 12 - HFA / Rat - Haushaltsplanberatungen - Antrag der WLH-Fraktion 

"Handlungs- und Umsetzungsstrategie globale nachhaltige Kommune"

>>> Meike Lukat <meike.lukat@live.de> 16.11.2021 08:49 >>>
Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,
sehr geehrter Herr Endereß,

im Namen der WLH-Fraktion beantrage ich zum UMA am 23.11. und anschließend HFA und 
Rat zu den 
Haushaltsplanberatungen:

Die Verwaltung wird beauftragt zur Erstellung einer Handlungs- 
und Umsetzungsstrategie zur Erreichung der beschlossenen Ziele
der globalen nachhaltigen Kommune. Dafür wird zum Haushaltsjahr 2023 ein 
"Merkposten" in Höhe von 100.000,-€ eingestellt.

Die Gegenfinanzierung soll aus Streichung der eingeplanten Haushaltsmitteln in 2023 für 
den Abriss der Turnhalle/alte VHS-Gebäude an der Bachstraße erfolgen.

Begründung:
Am 02.07.2019 hatte der Rat der Stadt Haan u.a. einstimmig beschlossen:

•
Der Rat der Stadt Haan erkennt die Bedrohung des durch den Menschen verursachten 

Klimawandels und die Notwendigkeit zur Abwendung des Klimanotstands an. Der Rat 
erklärt die Eindämmung der Klimakrise zur prioritären Aufgabe.

• Die Gartenstadt Haan strebt für die kommunalen Gebäude und die kommunale Flotte bis
spätestens 2050 die Treibhausgasneutralität an. Die Verwaltung wird beauftragt, die
entsprechenden Treibhausgasemissionen darzustellen und kurzfristige
Verringerungspotenziale aufzuzeigen.

Am 25.03.2021 hat der Rat der Stadt Haan einstimmig eine Handlungsstrategie i.S. 
Nachhaltigkeit beschlossen. hier u.a. 

• Strategisches Ziel 3.2: Im Jahr 2030 hat die Gartenstadt Haan den Ausstoß
klimarelevanter Emissionen durch bauliche Maßnahmen und smarte Technologien
deutlich
reduziert und nachdrücklich dazu beigetragen, auch die überregionalen CO2-
Zielsetzungen zu erreichen.

Am 29.06.2021 hat der Rat der Stadt Haan einstimmig beschlossen dem Klimabündnis 
beizutreten.
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Beschlüsse und AGs mit zahlreichen "Sprechrunden" in Sachen "Klimaschutz" gibt es seit 2 
1/2 Jahren ausreichend.
"Prioritäre Aufgaben" und "strategische Ziele" müssten aber auch in einem HH-Entwurf 
erkennbar sein,
 so u.a. wie das Verringerungspotential zur Treibhausgasneutralität im Rahmen der 
Sanierung städtischer Gebäude wann erreichbar ist.

Bsp.: Bis heute verbrauchen die städtischen Gebäude, so auf dem Sportplatz Hochdahler Str. 
von den Duschen bis zur Gaststätte außerordentlich viel Energie, für Sanierungsmaßnahmen
          sind keine Gelder im HH 2022 erkennbar. Selbst die Türen der Gastro funktionieren 
nicht ordentlich, obwohl dies von uns bereits angesprochen wurde.
          Obwohl die Flüchtlingsunterkunft Düsseldorfer Str.141 seit gut zwei Jahren unbewohnt 
ist, ist bis heute die Außenbeleuchtung und Heizung an.
          In Seite 97 des Vorberichts zum HH-Entwurf 2022 wird "der Sanierungsstau" als 
weiterhin hoch bezeichnet.

Ein strategischer Durchführungsplan z.B. des Gebäudemanagements, um möglichst bis 2030 
Klimaneutralität bei städtischen Gebäuden zu erreichen, liegt bis heute nicht vor.

Die WLH-Fraktion möchte Ziele nicht nur diskutieren und in der Gemeinschaft festlegen,
sondern diese auch erreichen.
Das funktioniert nach u.E. nur, wenn es dazu auch eine Handlungs- und Umsetzungsstrategie 
gibt,
welche mit finanziellen Mitteln hinterlegt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Meike Lukat                                                                                 
- Fraktionsvorsitzende WLH-    

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan 
Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan               

                                     Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB)                        
                  Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 
02129/6649
              stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, 

Tel: 02129/59464
            Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Am Kauerbusch 10, 
Tel.: 02129/7794

Email: Ratsfraktion@wlh-haan.de www.wlh-haan.de

Von Outlook gesendet.
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Stadt Haan 
SPuBA 

HFA-RAT Fraktion@GAL-Haan.de 

www.GAL-Haan.de 
Tel. 02129-6745 

Frau Bürgermeisterin Warnecke 

Herr Dürr 

Haan, den 23.11.2021 

Antrag zur Haushaltsplan-Beratung 2022  

Kosten-Nutzen-Analyse zum 1. BA Technologiepark 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau 
HFA und RAT 

Sehr geehrte Frau Warnecke,  

sehr geehrter Herr Dürr, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die GAL-Fraktion stellt zum Haushalt 2022 folgenden Antrag: 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung erstellt für den 1. Bauabschnitt des Technologieparks eine Kosten-Nutzen-

Analyse bis zum (nach Beratung). Erforderliche Mittel (nach Beratung) sind in den Haushalt 

2022 einzustellen. 

Begründung 

Die Kosten-Finanzplan-Übersicht (KFÜ) zum Technologiepark ist lange nicht vorgelegt 

worden. Mittlerweile ist der 1. Bauabschnitt überwiegend verkauft, bebaut und bezogen. 

Somit müssten alle Erkenntnisse zu den Kosten und Erlösen zum 1. Bauabschnitt (1. BA) 

vorliegen.  

Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die bisher schon erfolgten Ansiedlungen in den 

Technologiepark bezogen auf die Zukunft des städtischen Haushalts haben? 
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Es ist Zeit für einen Kassensturz und einer Kosten-Nutzen-Analyse. Es ist darzustellen: 

• Welche Kosten entstanden der Stadt in welchem Bereich. Wie hoch sind die Kosten für

die Grundstücke? Wie hoch war der Personalaufwand? Wieviel kosten die Erschließung

und Vermarktung, einschließlich externer Dienstleister und Beteiligung an Messen /

Werbung?

• Welcher Nutzen entstand der Stadt? Wie hoch sind die Gewerbesteuereinnahmen aktuell

und prognostiziert. Hier kann nach unserer Auffassung auch eine Veröffentlichung

erfolgen, wenn eine Gesamtangabe der Gewerbesteuereinnahmen erfolgt. Aufgrund der

Anzahl der Gewerbebetreibenden auf der Fläche des 1. BA ist ein Rückschluss auf den

Einzelnen nicht möglich, der Datenschutz ist somit gewährleistet. Wieviel Arbeitsplätze

wurden neu geschaffen und wieviel Arbeitsplätze wurden verlagert?

• Welche Auswirkungen hat der 1. BA auf die Umwelt und das Klima? Lassen sich hier

Kosten beziffern, z.B. für einen Ausgleich und eine Wiederherstellung?

• Ist und war der Bebauungsplan geeignet um ausreichend steuernde Vorgaben zu machen?

Gibt es Punkte, die in Zukunft geändert werden sollten? Oder gibt es Punkte, die noch

zwingend geheilt werden müssen?

Durch eine solche Kosten-Nutzen-Analyse lassen sich wichtige Erkenntnisse für die 

Ansiedlung von Gewerbebetrieben gewinnen. Die Politik und Verwaltung können nur über 

eine abschließende Betrachtung des „Projekts“ einen verantwortungsvollen Umgang mit den 

endlichen Ressourcen und der Verantwortung gegenüber Stadt und Wirtschaft nachweisen. 

Die oben angeführte Aufstellung der Inhalte und Fragestellungen ist nicht abschließend und 

kann nach Beratung ergänzt werden. Ggf. bedarf es einer externen Betreuung oder 

Begutachtung, um eine solche Analyse auf den vorliegenden Zahlen zusammenzufassen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Rehm 

für die Fraktion der GAL im Rat der Stadt Haan 



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022 

Lfd. Nr.  32  

Antragsteller: 

Amt + Name 
Amt 20 Datum: 22.11.2021 

Produkt:  160110 

Sachkonto: 491120  

Bezeichnung: ao. Ertrag 

Jahr alt neu Differenz 

2022 3.821.600 3.889.430 34.946 

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

2025 0 0 0 

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein. 

Gegenfinanzierung für V 26 – Kurierfahrten Lolli-Tests (Corona-Mehraufwand) 

Dezernatsleitung: Amtsleitung: 

______________________ ______________________ 

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.11.2021 zurück 

an die Kämmerei senden! Vielen Dank! 

20-1:  in Änderungsliste.xlsx erfasst:

 in H+H eingeplant

PB 16 HFA, Rat 32

beides eingetragen: AE 06.12.2021
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